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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

GZ 701.011/1-11 2/93 

An das 
Präsidium des 
Nationalrats 

Parlament 
1010 Wi e n 

Entwurf eines Bundesgesetzes gegen 
pornographische Kinder- und Gewalt­
darstellungen und zum Schutz der Jugend 
vor PornoQlaphie (Pornographiegesetz); . 
Begutachtungsverfahren. 

Museumstraße 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1 016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
0222/9622-0· 

Fernschreiber 
1 3/1264 

SachbearbeiterStA Dr. Bart 

Klappe 148 (DW) 

Das Bundesministerium für Justiz beehrt sich, gemäß einer Entschließung 
des Nationalrats den Entwurf eines Bundesgesetzes gegen pornographische 
Kinder- und Gewaltdarstellungen und zum Schutz der Jugend vor Pornographie 
(Pornographiegesetz) samt Erläuterungen in 25-facher Ausfertigung mit dem E rsuchen 
um Kenntnisnahme zu übersenden. 

Die im Begutachtungsverfahren befaßten Stellen wurden um 
Stellungnahme bis zum 

1 . August 1993 

ersucht. 

28. Mai 1 993 
Für den Bundesminister: 

M i  k l a u 

311/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 1 von 93

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 
701.011/1-11 2/93 

ENTWURF 
EINES 
PORNOGRAPHIEGESETZES 

TEXT 

ERLÄUTERUNGEN 

BEILAGE 
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V O R B L ATT 

Problem 

Das geltende Pornographiegesetz ist seit 43 Jahren in seinen 

zentralen Punkten unverändert geblieben und längst nicht mehr zeitgemäß. Es 

muß daher in seiner Gesamtheit den Bedürfnissen, Wertungen und 

Anschauungen der heutigen Zeit angepaßt werden. 

Grundzüge der Problem lösung 

1 .  Zielrichtungen des Entwurfes sollen der Schutz von Kindern vor 

sexuellem Mi ßbrauch, der Schutz vor sexueller Gewalt, der Schutz Unmündiger 

vor Pornographie sowie ein Konfrontations- und Belästigungsschutz sein. 

o 

2. Wesentliche Vorschläge des Entwurfes : 

Absolutes Verkehrsverbot für pornographische Kinder-, Gewalt- und 

Tierdarstel lungen ; 

o erhöhter Strafrahmen für gewerbs- oder bandenmäßige Begehung; 

o Einbeziehung des Sichverschaffens und des Besitzes 

. pornographischer Kinderdarstellungen in die Strafbarkeit; 

o Alternativen zur Bestrafung für den unteren Del inquenzbereich. 

Alternativen 

Keine 
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Kosten 

Die Kosten der vorgeschlagenen Alternativen zur Bestrafung 

(Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen) können n icht genau abgeschätzt 

werden; sie werden jedoch angesichts der wahrschein l ich begrenzten Zahl von 

Anwendungsfällen nicht besonders ins Gewicht fallen und voraussichtlich zwei 

Mi l lionen Schi l l ing jährl ich n icht überschreiten . 

E G-Konformität 

Der Entwurf enthält keine Vorschläge, die EG-Recht berühren. 

311/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)4 von 93

www.parlament.gv.at



TEXT 

311/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 5 von 93

www.parlament.gv.at



det hat; 

Bundesgesetz gegen pornographische 

Kinder- und Gewaltdarstellungen und 

zum Schutz der Jugend vor Pornographie 

(Pornographiegesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Begriffsbestimmungen 

§ 1 .  Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 

1 .  Unmündiger: wer das vierzehnte Lebensjahr noch n icht vollen-

2. Pornographische Darstellung mit Unmündigen :  

eine Darstellung,  die eine geschlechtliche Handlung an einem Unmündigen 

oder eines Unmündigen an sich selbst, an einer anderen Person oder mit ei­

nem Tier zum Gegenstand hat, sofern sie ein tatsächliches Geschehen bildlich 

wiedergibt ;  

3 .  Pornographische Gewaltdarstellung : eine Darstellung,  d ie eine 

einem Menschen tatsächlich zugefügte erhebliche sexuelle Gewalttätigkeit 

bi ldl ich wiedergibt; 

4. Pornographische Darstellung mit Tieren : eine Darstel lung,  die 

eine sexualbezogene, einem Tier tatsächlich zugefügte Quälerei oder schwere 

Mi ßhandlung bildlich wiedergibt; 

5. Entwicklungsgefährdende pornographische Darstel lung :  eine 

bildliche Darstellung geschlechtlicher Handlungen, die insbesondere wegen 
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ihres exzessiv aufdringlichen oder verzerrten und auf sich selbst reduzierten 

Charakters geeignet ist, die sexuelle Entwicklung von Unmündigen zu 

gefährden. 

Gerichtliche Strafbestimmungen 

§ 2. (1 ) Wer eine pornographische Darstel lung mit Unmündigen, 

eine pornographische Gewaltdarstellung oder eine pornographische Darstel­

lung mit Tieren 

1. herstellt, einführt, befördert, ausführt, zur Verbreitung vorrätig 

hält oder 

2. einem anderen anbietet, verschafft, überläßt, vorführt oder 

sonst zugänglich macht, sie sonst verbreitet oder öffentlich ausstel lt, anpreist 

oder ankündigt, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 

360 Tagessätzen zu bestrafen .  

(2) Wer eine der im Abs. 1 mit Strafe bedrohten Handlungen i n  be­

zug auf pornographische Darstellungen mit Unmündigen oder pornographi­

sche Gewaltdarstel lungen gewerbsmäßig oder als Mitgl ied einer Bande be­

geht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

§ 3 .  Wer sich eine pornographische Darstel lung mit Unmündigen 

verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 

oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 4. Wer eine entwicklungsgefährdende pornographische 

Darstel lung 

PornoGGT (5448H) 

11 I 

I, 

i, 
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I 
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1. einem Unmündigen anbietet, verschafft, überläßt, vorführt oder 

sonst zugänglich macht, sofern nicht nach der Person des Unmündigen eine 

Gefährdung ausgesch lossen ist, 

2. auf eine Weise ausstel lt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 

daß sie von einem Unmündigen wahrgenommen werden kann, oder 

3. auf eine Weise ausstel lt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 

daß sie von einem anderen ungewollt wahrgenommen wi rd, 

ist, wenn die Tat nicht nach § 2 mit Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Vorläufige Zurücklegung der Anzeige durch 

die Staatsanwaltschaft 

§ 5. (1 ) Wird eine Person ausschließlich wegen einer nach § 3 mit 

Strafe bedrohten Handlung angezeigt, so hat die Staatsanwaltschaft die Anzei­

ge unter den nachstehenden Voraussetzungen (Abs. 3 bis 6) für eine Probe­

zeit von zwei Jahren vorläufig zurückzulegen. 

(2) Wird eine Person sonst wegen einer nach § 3 oder wegen ei­

ner nach § 2 Abs. 1 oder § 4 mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt, so 

kann die Staatsanwaltschaft die Anzeige unter den nachstehenden Vor­

aussetzungen (Abs. 3 bis 6) für eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig zu­

rücklegen, wenn nicht ein Bereicherungsvorsatz überwiegend i ns Gewicht fällt 

und wenn die Zurücklegung der Anzeige nicht weniger als eine Verurtei lung 

geeignet erscheint, den Angezeigten von strafbaren Handlungen nach diesem 

Bundesgesetz abzuhalten .  
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(3) Die vorläufige Zurücklegung der Anzeige nach Abs. 1 oder 2 

setzt voraus, daß die Stel lungnahme einer psychologischen Beratungseinrich- ! 

tung darüber eingeholt worden ist, ob der Angezeigte wegen einer sexuellen 

Abweichung einer Behandlung oder Beratung (Abs. 6) bedarf, die nach den 

Umständen möglich und zumutbar ist. Der Einholung einer Stellungnahme be­

darf es nicht, wenn eine solche Abweichung von vornherein nicht anzunehmen 

ist. 

(4) Die psychologische Beratungseinrichtung hat ih re Stellungnah ... 

me i n  der Regel auf die Begutachtung des Angezeigten durch einen mit Fra­

gen der Sexualtherapie vertrauten Arzt, Psychologen oder Psychotherapeuten 

zu stützen. 

(5) Bedarf der Angezeigte einer Behandlung oder Beratung, so hat 

die Staatsanwaltschaft die vorläufige Zurücklegung der Anzeige davon abhän­

gig zu machen, daß sich der Angezeigte - hat er einen gesetzlichen Vertreter, 

mit dessen Zustimmung - bereiterklärt, sich einer solchen zu unterziehen. 

(6) Als Behandlung oder Beratung kommen in Betracht: 

1. die ärztliche Behandlung, 

2. die Psychotherapie, 

3 .  die Famil ientherapie und 

4. die Einzel- oder Famil ienberatung. 

§ 6 .  (1) Von der Zurücklegung der Anzeige nach § 5 sind die psy­

chologische Beratungseinrichtung sowie der Angezeigte und dessen gesetzli­

cher Vertreter zu verständigen. Der Angezeigte ist zugleich über Bedeutu ng 

und rechtliche Wirkungen der Zurücklegung der Anzeige zu belehren.  Die Pro· 

bezeit wird i n  die Verjährungsfrist nicht eingerechnet. 

PornoGGT (5448H) 

I t I '  
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(2) Ist die vorläufige Zurücklegung der Anzeige von einer Behand­

lung oder Beratung abhängig gemacht worden, so kann die Staatsanwalt­

schaftdem Angezeigten auftragen, Bestätigungen über Beginn, Fortsetzung 

oder Bendigung einer solchen vorzulegen. 

Vorläufige Einstel lung durch das Gericht 

§ 7. (1 ) Ist gegen den Angezeigten bereits ein Strafverfahren an­

hängig, so hat das Gericht, wenn die Voraussetzungen des § 5 vorliegen, i n  

s inngemäßer Anwendung dieser Bestimmung das Strafverfahren vorläufig ein­

zustellen. § 6 g i lt entsprechend. 

(2) E in Beschluß,  das Strafverfahren vorläufig einzustel len, kann 

bis zum Schluß der Hauptverhandlung gefaßt werden.  Der Beschluß ist im  

Vorverfahren vom Untersuchungsrichter, i n  der Hauptverhandlung vom erken­

nenden Gericht, sonst vom Vorsitzenden zu fassen. Vor der Beschlußfassung 

ist die Staatsanwaltschaft zu hören. 

(3) Gegen den Beschluß, das Strafverfahren vorläufig einzustel­

len, steht der Staatsanwaltschaft und dem Beschuldigten das binnen 1 4  Tagen 

einzubringende Rechtsmittel der Beschwerde zu. Der Beschluß ist dem Be­

schuldigten und seinem gesetzlichen Vertreter erst zuzustel len, nachdem er 

der Staatsanwaltschaft gegenüber i n  Rechtskraft erwachsen ist. 

(4) Der U mstand , daß das Strafverfahren vo m erkennenden Ge­

richt n icht nach Abs. 1 vorläufig eingestellt worden ist, bi ldet einen Nichtigkeits­

grund (§ 281 Abs. 1 Z 9 lit. b StPO). 
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Nachträgliche Einleitung oder Fortsetzung 

des Strafverfahrens 

. I 

§ 8 .  (1 ) Das Strafverfahren ist einzuleiten oder fortzusetzen,  wenn 

i nnerhalb der Probezeit 

1 .  gegen den Angezeigten wegen einer weiteren strafbaren Hand­

lung nach diesem Bundesgesetz ein Antrag auf Bestrafung gestellt wi rd, 

2. sich der Angezeigte beharrl ich einer Behandlung oder Beratung 

entzieht, oder 

3. der Angezeigte die Ein leitung oder Fortsetzung des Verfahrens 

verlangt. 

(2) Im Fal l des Abs. 1 Z 1 ist jedoch das eingeleitete oder fortge­

setzte Strafverfahren einzustel len, wenn das wegen der neuen strafbaren 

Handlung eingeleitete Strafverfahren auf andere Weise als durch einen 

Schuldspruch beendet wird. 

§ 9. Nach Ablauf der Probezeit hat das Gericht im Fal l  des § 7, so· 

fern das Verfahren nicht fortgesetzt wi rd, mit Beschluß auszusprechen, daß 

das Strafverfahren endgültig eingestel lt wi rd. Gegen einen solchen Beschluß  

steht der Staatsanwaltschaft das binnen 14  Tagen einzubri ngende Rechtsmit­

tel der Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof zu. 

Kosten der Behandlung und Beratung 

§ 10 .  ( 1 ) D ie Kosten einer Behandlung oder Beratung im Sinne 

des § 5 Abs. 6 sowie die Kosten der Behand lung eines Rechtsb rechers, dem 

im  Zusammenhang mit einer Verurtei lung nach diesem Bundesgesetz die 

PornoGGT (5448H) 

! . 
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Weisung erteilt worden ist ,  sich einer notwendigen ärzt l ichen Behandlung oder 

Psychot herapie zu unterziehen (§ 51 Abs. 3 StGB), hat der Bund zu überneh­

men, wenn der Angezeigte oder Verurtei lte nicht Anspruch auf entsprechende 

Leist ungen auf Grund von Gesetzen der Länder oder aus einer gesetzlichen 

Sozialversicherung hat und durch die Verpflichtung zur Zahlung der Kosten 

sein Fortkommen erschwert würde. Der Bund t rägt die Kosten jedoch nur bis 

zu dem Ausmaß, in  dem die Versicherungsanstalt öffent lich Bediensteter für 

die Kosten aufkäme, wenn der Angezeigte in der Krankenversicherung öffent­

l ich Bediensteter versichert wäre; einen Behandlungsbeit rag (§ 63 Abs. 4 des 

Beamten- , Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, BGB! .  Nr. 200/ 1 967) 

hat der Angezeigte oder Verurtei lte  nicht zu erbringen. 

(2) Die Entscheidung über die Übernahme der Kosten steht dem 

Gericht zu, das die im Abs. 1 erwähnte Weisung ertei lt oder das Verfahren 

nach § 7 vorläufig eingestellt hat oder das in den Fällen des § 5 für die Ein lei­

tung des St rafverfahrens zuständig wäre. 

Einziehung 

§ 1 1 .  (1 ) Bilder und Bi ldt räger, die ei ne entwicklungsgefährdende 

pornographische Darstel lung ( §  1 Z 5) zum Gegenstand haben ,  sind ei nzu­

ziehen (§§ 26 StGB, 443, 444, 445, 446 St PO) ; handelt es sich um ein Medien­

i nhaltsdeli kt ,  so gi lt § 33 des Mediengesetzes. 

(2) Bi lder und Bi ldt räger, die eine entwicklungsgefährdende porno­

graphische Darstel lung (§ 1 Z 5) zum Gegenstand haben und auf die eine an 

der mit St rafe bedrohten Handlung nicht betei ligte Person Rechtsansprüche 

hat ,  dürfen jedoch nur eingezogen werden, wenn diese Person keine Gewähr 

dafür bietet , daß sie nicht zur Begehung einer der im § 4 bezeichneten Taten 

verwendet werden. 
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Haftung des Unternehmers für Geldstrafen 

§ 1 2. (1 ) Ist eine nach den §§ 2 oder 4 mit Strafe bedrohte Hand­

lung beim Betrieb eines Gewerbes oder eines sonstigen Unternehmens be­

gangen worden, so haftet der Unternehmer für eine Geldstrafe, die vom Ge­

richt gegen eine im Betrieb tätige Person verhängt worden ist, zur ungetei lten 

Hand mit dem Verurtei lten ,  sofern er durch die Tat einen Vermögensvortei l er­

langt hat oder erlangen sollte und zu ihrer Begehung zumindest durch auffal­

lende Sorglosigkeit beigetragen hat. 

(2) Unternehmer im Sinne des Abs. 1 ist der Betreiber des Unter­

nehmens, auch wenn dieses nicht in seinem Eigentum steht. Juristische Per­

sonen gelten als Unternehmer. 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 1 3. (1 ) Dieses Bundesgesetz tritt mit . . . ....... . . . . . . . . . . ... . in  Kraft. 

(2) Mit Ablauf des . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . .  tritt das Bundesgesetz 

vom 31 .  März 1 950, BGB! .  Nr. 97, über die Bekämpfung unzüchtiger veröffent-

I I 
I ichungen und den Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung i n  seiner . ! 

geltenden Fassung außer Kraft. 

(3) Wird eine Person vor dem . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .  wegen einer nach § 3 

mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt, so hat die Staatsanwaltschaft von 

ihrer Verfolgung abzusehen, wenn anzunehmen ist, daß der Angezeigte schon 

vor I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes in den Besitz der pornographischen 

Darstel lung mit U nmündigen gelangt ist. 

(4) Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Rechtsvor­

schriften des Bundes sind als Verweisungen auf die jeweils geltende Fassung 

zu verstehen. Wird in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen verwiesen. 

PornoGGT (5448H) 
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an deren Stel le mit dem I nkrafttr ten dieses Bundesgesetzes neue Bestim­

mungen wi rksam werden, so si d diese Verweisungen auf die entsprechenden 

neuen Bestimmungen zu bezie 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

min ister für Justiz betraut, der b i der Vollziehung des § 5 Abs. 3 bis 6 das Ein­

vernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Famil ie und dem 

Bundesminister tür Gesundheit, port und Konsumentenschutz zu pflegen hat. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeines 

1 .  Das seit dem Jahre 1 950 weitgehend unverändert geltende 

Bundesgesetz über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen und den 

Schutz der Jugend gegen sittl iche Gefährdung (kurz :  Pornographiegesetz) war 

von dem Bestreben getragen, nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, 

die auch zu einer Erschütterung "der überlieferten Anschauungen von Sitte 

und Moral" geführt habe, "Unmoral zu bekämpfen", Gefahren für die "Volksge­

sundheit" abzuwenden sowie "einer Vergiftung des Trieblebens und einer ge­

sunden Moral überhaupt" entgegenzutreten (105 BlgNR,  V I .  GP).  Diese heuti­

gen strafrechtspolitischen Auffassungen nicht mehr entsprechenden Zielset­

zungen machen deutlich, daß die geltende Regelung nicht mehr zeitgemäß ist. 

Der für das geltende Pornographiegesetz zentrale 

Begriff der "Unzüchtigkeit" hat sich schon seit geraumer Zeit als zu unbe­

stimmt und tür die Praxis der Strafverfolgungsbehörden wenig geeignet erwie­

sen. Die Judikatur hat zwar stets um eine lebensnahe und zeitgemäße Ausle­

gung dieses normativen Begriffes gerungen; sie war aber in ihrem Bemühen 

zunehmend überfordert, durch Neuauslegung des veralteten Gesetzeswortlau­

tes eine zeitgemäße Handhabung des § 1 des Pornographiegesetzes sicher­

zustel len. Auch eine dynamische Gesetzesinterpretation stößt dort an Gren­

zen, wo sie auf Dauer den Gesetzgeber substituieren sol l .  

Ferner muß auch die zum Schutz der Jugend gedachte Bestim­

mung des § 2 des Pornographiegesetzes, die im wesentlichen auf die Strafge­

setznovelle 1 929 zurückgeht, als teilweise überholt und nicht mehr effizient be­

zeichnet werden .  Dies belegt schon allein die geringe Verurtei lungsrate. 

Die veraltete Gesetzeslage hat auch zu einer Rechtsunsicherheit 

n icht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den Rechtsanwendern geführt, 
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die den Blick der Strafverfolgungsbehörden vom Wesentl ichen, i nsbesondere 

von neuartigen Verstößen gegen das Pornographiegesetz abgelenkt hat; die­

ser Umstand erklärt auch, daß es zu gewissen Vollzugsdefiziten bei der Be­

kämpfung der Ki nderpornographie gekommen ist. 

Es darf auch nicht übersehen werden ,  daß die technische Ent­

wicklung in  den letzten vier Jahrzehnten ungeahnte Fortschritte gemacht hat. 

War i n  den 50er Jahren noch das Fernsehen eine Neuheit, so bedient sich die 

heutige Gesel lschaft verschiedenster Medien und Kommunikationssysteme. 

Eine Kehrseite dieses technischen Fortschrittes ist der Umstand, daß die Ver­

breitung des Mediums Video auch Amateure i n  die Lage versetzt, pornographi­

sche Erzeugnisse auf einfache Weise und mit geri ngen Kosten herzustel len. 

Während andere Bestimmungen, die teilweise auch für den Rege­

lungsbereich des Pornographiegesetzes von Belang sind, so der Besondere 

Tei l  des Strafgesetzbuches, im Hinblick auf die gesellschaftl ichen und techni­

schen Entwicklungen modernisiert wurden, ist das (auch im Vergleich mit aus­

ländischen Regelungen) unzeitgemäß gewordene Pornographiegesetz keinen 

Reformen unterzogen worden. I nsbesondere der Umstand, daß die Materie, 

die das Pornographiegesetz regelt, stark werturtei lsbezogen ist, hat 

bis lang - trotz der von verschiedenen Seiten geäußerten Unzufriedenheit mit 

der Gesetzeslage - eine Neugestaltung des Pornographiegesetzes verhindert. 

Alle diese Umstände zeigen auf, daß das aus dem Jahre 1 950 

stammende Pornographiegesetz überholt ist und einerseits dem entkrampfte­

ren und freieren U mgang der heutigen Gesellschaft mit der Sexualität und den 

diesbezüglichen medialen Darstellungen, andererseits neuen Ausdrucksfor­

men der Pornographie und kri mi nalpolitischen Bedürfnissen zu ih rer Bekämp­

fung nicht mehr entspricht. 

2. Nunmehr bietet die Notwendigkeit, legislative Maßnahmen zur 

verstärkten Bekämpfung der sog. Kinderpornographie zu ergreifen,  einen An­

laß, das Pornographiegesetz in seiner Gesamtheit den Bedürfnissen, 

11 
I '  

I 
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Wertungen und Anschauungen der heutigen Zeit anzupassen. H iebei folgt der 

Entwurf dem seit Mitte der siebziger Jahre eingeschlagenen Weg der Judika­

tur, der zu einer Relativierung des Begriffes der (strafbaren) "Unzüchtigkeit" 

und damit zu einer Liberalisierung der strafrechtlichen Pornographie-Kontrol le 

geführt hat. Seither sind pornographische Darstel lungen - soweit es sich nicht 

um (im Sinne der Judikatur) "harte Pornographie" handelt - für Erwachsene 

g rundsätzlich zugänglich. 

Das Thema Kinderpornographie ist seit einiger Zeit Gegenstand 

von Überlegungen im In- und Ausland. Die zu diesem Problembereich im Auf­

trag des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Fami lie durchgeführte 

Studie "Kennwort KNOSPE" (1 992) löste eine - tei ls heftig geführte - öffentliche 

Diskussion aus, in deren Rahmen auch Forderungen nach strengeren gesetz­

l ichen Regelungen und wi rksamerem Vorgehen der StrafverfolgungSbehörden 

erhoben wurden. 

Der Nationalrat hat an läßl ich der Beratung des UNO-Übereinkom­

mens über die Rechte des Kindes am 26. Juni 1 992 mit einstimmiger Ent­

schl ießung (E 60 NRlXVI I I .  GP) die Bundesregierung ersucht, "alle gebotenen 

Schritte, einschl ießlich der Vorbereitung von legistischen Maßnahmen zur Ver­

hinderung und Bestrafung der Kinderpornographie zu unternehmen und dem 

Nationalrat über die ergriffenen und vorgeschlagenen Maßnahmen zu 

berichten". 

In dem daraufhin  vom Bundesministerium für Justiz im Zusam­

menwirken mit dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Fami l ie und 

unter Beiziehung von Experten erarbeiteten Bericht der Bundesregierung vom 

28. Oktober 1 992 (80 . Ministerrat), der dem vorliegenden Gesetzentwurf als 
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Bei lage angeschlossen ist, wurden schwerpunktmäßig folgende Themenberei­

che dargestel lt und erörtert :  

o erste Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderpornographie und Ergeb­

nisse der Expertengespräche; 

o der Umgang mit Kindern und deren Bedrohung durch (physische und 

psychische) Gewalt und sexuelle Ausbeutung ; 

o technischer Wandel und Kinderpornographiemarkt ; 

o die Möglichkeiten des Strafrechts bei der Bekämpfung der 

Kinderpornographie; 

o legislative Maßnahmen zur Verhinderung und Bestrafung der 

Kinderpornographie; 

o umfassende Neugestaltung des Pornographiegesetzes ; 

o flankierende gesetzliche Maßnahmen. 

Der Bericht der Bundesregierung hielt fest, daß der Mißbrauch 

von Kindern zur Produktion von pornographischen Darstel lungen nur einen 

Ausschnitt aus dem viel größeren allgemeinen Problembereich der psychi-

schen und physischen Schädigung von Kindern, nicht zuletzt im Zusammen­

hang mit defizitären Fami lienstrukturen, darstel lt. Der Bericht legt besonderen I ·  

Wert auf eine Verstärkung von Bemühungen im Bereich der Sexualaufklärung,  I 
der Früherkennung von Mi ßbrauchsfällen sowie der Beratung und Betreuung 

von Opfern sexuel len Kindesmi ßbrauchs, etwa durch Förderung von Kinder­

schutzzentren und Notunterkünften (siehe Pkt. B . 1 . und 2 der Beilage) . Der 

Bericht unterstreicht, daß im Zuge einer unbedingt erforderlichen Neugestal­

tung des Pornographiegesetzes einerseits legislative Schritte zur verstärkten 

Bekämpfung der Kinder- und Gewaltpornographie gesetzt werden müssen, an­

dererseits die Strafbarkeit nicht mehr als strafbedürftig empfundener Formen 

von Pornographie entfallen sollte. 

3. Auf Grundlage der schon im Bericht der Bundesregierung auf­

gezeigten Problemlösungsansätze wil l  der vorliegende Entwurf, dessen 
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Gegenstand strafrechtl iche Regelungen im  Bereich der Pornographie sind, fol­

gende Rechtsgüter unter Schutz stel len: 

a) Als primärer Normschutzzweck von Strafbestimmungen zur 

Verhi nderung pornographischer Kinderdarstel lungen ist der 

Schutz des Kindes vor Mi ßbrauch im Sexualbereich anzusehen. Eine weitere 

Zielrichtung ist die Verhinderung der Ausbeutung von Kindern als Objekte der 

Geschäfte Erwachsener. Dadurch wi rd auch Art. 34 der UN-Konvention über 

die Rechte des Kindes Rechnung getragen. 

Die geltenden Strafbestimmungen des StGB zur Hintanhaltung 

des M ißbrauches von Kindern und Jugendlichen im Sexualbereich sind zwar 

nach allgemeiner Auffassung ausreichend, sodaß in  diesem Bereich kein Re­

gelungsbedarf besteht. Diese Straftatbestände allein vermögen allerdings nicht 

zu verhindern, daß pornographische Kinderdarstel lungen mit fi lmisch festge­

haltenem M ißbrauch überhaupt entstehen und auf den Markt gelangen. Legis­

lative Schritte zur verstärkten Bekämpfung der Kinderpornographie sind uner­

läßl ich, um die sexuel le Integrität von Kindern nicht nur durch das Sexualstraf­

recht, sondern auch im  Wege der Pornographiegesetzgebung zu schützen. 

b) Eine weitere Zielsetzung des Entwurfes ist die Verhinderung 

erheblicher sexueller Gewalttätigkeiten gegen Menschen zum Zweck der Her­

stel lung von Pornographie und damit auch die nachdrückliche gesellschaftli­

che Ächtung sexueller Gewalt an sich. Mit diesem Normschutzzweck sind die 

spezifischen Aspekte der Brutalität gemeint, wie sie sich etwa in al len Formen 

einer mit Gewaltanwendung verbundenen Nötigung zu einem sexuel len Ver­

halten (Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung), aber auch i n  einverständli­

chen sadistischen Handlungen Widerspiegeln. Der Entwurf bezweckt damit vor 

allem einen Schutz der bei der Produktion pornographischer Gewaltdarstel lun­

gen sexuel l m ißbrauchten bzw. mißhandelten Opfer, also der "Darstel ler". Da­

her sol len i rreale (d.h.  bloß gespielte) sexualbezogene Gewaltakte n icht erfaßt 

werden .  Auf diese Weise kann im  übrigen auch die Möglichkeit einer medialen 

(visualisierten) Behandlung und (z.B. fi lmischen) Aufarbeitung 
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zwischenmenschl icher Problembereiche und i hrer gesellschaftl ichen H inter­

gründe sowie eine seriöse Diskussion darüber gewahrt bleiben. Ferner er­

schei nt die Wiedergabe von Vorgängen fiktiven Charakters weitaus weniger 

als die Darstellung realer sexueller Gewalttätigkeiten geeignet, den Betrachter 

auf ein gewalttätiges oder sadistisches Verhalten hinzulenken. Dazu kommt, 

daß sogar die Grundannahme der psychologischen Pornographie-Wirkungs­

forschung, nämlich, daß erstens "der dargestellte Vorgang umstands los in die 

Phantasie des Rezipienten umgesetzt" und zweitens "die Phantasie dann no­

tengetreu in sexuellem Handeln realisiert wird", heute angezweifelt wird (vgl . 

LAUTMANN-SCHETSCHE, Das pornographierte Begehren, Campus, 1990 ,  

S.86). 

c) Ähnl iche Überlegungen gelten in modifizierter Form für den 

Schutz von Tieren vor einem Mi ßbrauch zum Zweck der Produktion und Ver­

breitung von Darstellungen tierquälerischer Sodomie. Ein weiterer Norm­

schutzzweck des Entwurfes soll daher die Verhinderung von Quälereien und 

schweren M ißhandlungen sodomitischen Charakters sein. 

d) Obwohl die Ergebnisse der Wi rkungsforschung wenig aussage­

kräftig sind, kann bei Unmündigen eine Wirkungslosigkeit des "Konsums" von 
I! Pornographie nicht angenommen werden. So werden vor allem i ndividuelle ' 

Entwicklungsfaktoren als mitentscheidend dafür angesehen, ob das Betrach­

ten von Pornographiedarstellungen einen nachhaltigen Einfluß  auf die Ent­

wicklung eines U nmündigen hat. Daher soll auch der 

Schutz von Unmündigen vor einer Gefährdung ihrer sexuellen Entwicklung 

nicht nur Gegenstand geltender Jugendschutzgesetze der Länder, sondern 

auch ein wichtiges Anliegen des vorl iegenden Entwurfes sein .  U nmündige sol­

len deshalb - über den Kernbereich der "harten" Pornographie 

hinaus - jedenfalls von aufdri nglicheren Formen der Pornographie ferngehaltenl 

werden. 

e) Der Entwurf sieht es auch als legi timen Schutzzweck an , das 

I nteresse des ei nzelnen zu wahren, nicht ungewollt mit aufdri nglicheren 

I' 
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Formen von Pornographie konfrontiert bzw. durch sie belästigt zu werden .  Die­

ser Konfrontations- und Belästigungsschutz soll durch die Bestimmung des § 4 

Z 3 (und mittelbar auch durch die Jugendschutzbestimmung des § 4 Z 2) ge­

währleistet werden. 

4. Die Grundzüge des vorliegenden Entwurfes gehen im übrigen 

auch noch von folgenden (von zahlreichen Expertenmeinungen gestützten) 

Überlegungen aus : 

a) Die verfassungsmäßig geschützten Grundrechte der Achtung 

der Privatsphäre (Art. 8 EMRK) und der Informationsfreiheit (Art. 10 EMRK) 

dürfen nur auf Grund bestimmter anderer, in diesen Verfassungsbestimmun­

gen ausdrücklich genannter Schutzinteressen - dazu zählt unter anderem auch 

der Schutz der "Moral" - nach Maßgabe der "Erforderlichkeit" bzw. "Notwendig­

keit in einer demokratischen Gesellschaft" eingeschränkt werden .  Solche 

Schutzinteressen liegen vor allem in bezug auf pornographische Kinder-, 

Gewalt- oder Tierdarstellungen (§ 1 Z 2 , 3 und 4) , also die krassesten Porno­

graphieformen, sowie auch unter den Gesichtspunkten des Jugend-, 

Konfrontations- und Belästigungsschutzes vor. Darüber hinaus besteht für den 

(Straf-)Gesetzgeber keine zweifelsfreie Möglichkeit mehr, der kommerziel len 

wie auch nichtkommerziellen Verbreitung von Pornographie gesetzliche 

Schranken zu setzen, zumal auch ein Kausalzusammenhang zwischen dem 

Pornographiekonsum und der Begehung von Sexualdel ikten nach den Ergeb­

nissen der Medienwirkungsforschung ebensowenig klar belegbar ist wie eine 

allfäl l ige sozial- oder sexualhygienische Wirkung der Pornographie. Eine wei­

tergehendere strafrechtliche Pornographie-Kontrolle würde daher einer verfas­

sungsrechtlich bedenklichen Zensur und einer Bevormundung des erwachse­

nen Staatsbürgers g leichkommen. Damit scheidet - ebenso wie nach der deut­

schen Rechtslage (vgl . Schönke-Schröder-Lenckner, StGB24 , § 1 84, 

Rz 1 )  - aber auch das Sittl ichkeitsempfinden der Allgemeinheit als vom Porno­

graphiegesetz zu schützendes Rechtsgut aus. 
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b)  Die Einstel lung der Gesel lschaft gegenüber abweichendem Se- li 
xualverhalten , insbesondere gegenüber gleichgeschlecht lichen Beziehungen ,  

ist im Laufe der letzten Jahrzehnte wesent l ich to leranter geworden und heute 

zunehmend von Verständnis bzw. dem Best reben nach Nichtdiskriminierung 

geprägt . Dieser Entwicklung wurde im Bereich des Sexualst rafrechtes zum 

Tei l  bereits Rechnung get ragen . Der Entwurf eines St rafrechtsänderungsge­

setzes ( 1 992/93) sieht vor, die St rafbest immungen der §§ 220 (Werbung für 

Unzucht mit Personen des g leichen Geschlechtes oder mit Tieren) und 221 

(Verb indungen zur Begünst igung g leichgeschlecht licher Unzucht )  ersatzlos 

aufzuheben .  Schon im Hinblick auf diese Entwicklung besteht Grund zur An­

nahme, daß die Judikatur  Darstel lungen gleichgeschlecht l icher Handlungen 

sowie unzücht iger Handlungen mit Tieren in Hinkunft n icht mehr - jedenfal ls 

n icht mehr schlecht hin - als "absolut unzücht ig" beurtei len dürfte. Eine Ände-

rung der Judikatur  in dieser Richtung zeichnet sich hinsicht l ich der Darste llung 

gleichgeschlecht licher Handlungen verschiedent l ich schon jetzt ab. 

c} Es erscheint daher bei einer Neugestaltung des 

Pornograph iegesetzes - n icht zuletzt auch im Hinb lick auf die angestel lten ver­

fassungsrecht lichen Überlegungen - gerechtfert igt ,  Darste llungen g leichge­

schlecht licher Handlungen und sexuel ler Betät igung mit Tieren ,  soweit nicht i 

Gewaltdarste llungen oder Belange des Jugend- ,  Konfrontat ions- oder Beläst i - I' 
gungsschutzes bet roffen sind, aus dem Bereich st rafbarer Pornographie aus­

zuklammern .  D ie n icht mit "gewinnsücht iger Absicht "  erfolgende Verb reitung 

solcher pornographischer Darstel lungen ist schon heute st raflos. Ferner sind 

homosexuel le Handlungen nur noch mit männl ichen Jugendlichen unter 

18 Jahren (§ 209 StGB) und sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren 

nur unter der Voraussetzung t ierquälerischen Verhaltens (§ 222 Abs. 1 StGB) 

gericht l ich st rafbar, sodaß es n icht konsequent wäre, einerseits ein bestimm­

tes Verhalten im Regelfall zu tolerieren , andererseits die b i ldliche Wiedergabe 

desselben Verhaltens unter gericht liche Strafdrohung zu stel len .  Soweit n icht 

Belange des Jugend-, Konfrontat ions- oder Beläst igungsschutzes unmitte lbar 

berührt sind, sol l  daher für die durch absolute Herste llungs- und Verb reitungs­

verbote verschärfte Pornographie-Kontrol le künft ig der Grundsatz  gelten: Nur 
I 
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was zu tun strafrechtlich untersagt ist, sol l  auch zu zeigen generel l  verboten 

sein .  Damit ist strafrechtlich relevantes Verhalten im  Z uge der Produktion por­

nographischer Darstel lungen gemeint. Eine solche Einschränkung der Straf­

barkeit, die schon der Bericht der Bundesregierung vom 28. Oktober 1 992 

(S. 29) befürwortet hat, bedeutet überdies - zumindest hinsichtlich der Darstel­

lung homosexueller Handlungen - ein Nachziehen gegenüber den Rechtsord­

nungen vergleichbarer Staaten ,  i nsbesondere auch Deutschlands . Die bisheri­

ge Diskrepanz der Rechtslage in diesem Bereich ist nicht nur eine Quelle er­

heblicher Rechtsunsicherheit, die immer wieder von verschiedenen Seiten be­

klagt wird, sondern belastet auch die Strafverfolgungsbehörden 

unverhältnismäßig. 

d) Das Bundesministerium für Justiz hat zwar im Rahmen der Ge­

setzesvorbereitung eine Ausdehnung des für pornographische Kinder- und 

Gewaltdarstel lungen vorgesehenen generellen Herstel lungs- und Verbrei­

tungsverbotes auf bi ldl iche Darstel lungen aller (auch der nicht mit Tierquälerei 

verbundenen) sexuel len Handlungen von Menschen mit Tieren in die Über­

legungen einbezogen. Das vom deutschen Gesetzgeber des Jahres 1 974 für 

ein Herstel lungs- und Verbreitungsverbot von Darste llungen sexueller Hand­

lungen mit Tieren schlechthin ins Treffen geführte Argument, daß Lücken im 

Jugendschutz nicht h ingenommen werden können, d ie  durch eine Freigabe 

von Pornographie für Erwachsene zwangsläufig entstehen, erscheint jedoch 

nicht überzeugend. Denn die konsequente Weiterverfolgung dieses Argumen­

tes würde dazu füh ren ,  daß jugendgefährdende Pornographie generel l  auch 

für Erwachsene nicht zugängl ich sein dürfte; dies hat n icht einmal der Ge­

setzgeber des Jahres 1 950 ernsthaft erwogen. 

Ein absolutes Verkehrsverbot für jedwede Darstel lungen von 

(auch n icht mit Tierquälerei verbundener) Sodomie würde überdies dem dar­

gestel lten Grundkonzept des Entwurfes, das den Akzent auf den "Darsteller­

schutz" legt, zuwiderlaufen. Allerdings schlägt der Entwurf unter diesem Ge­

sichtspunkt vor, Darstel lungen tierquälerischer Sodomie i m  Sinne des § 1 Z 4 

i n  das absolute Herstel lungs- und Verbreitungsverbot (§ 2 Abs. 1 )  
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einzubeziehen. Dagegen könnte freil ich vorgebracht werden, daß der oben . 

angeführte Grundsatz, daß im Bereich der Pornographie nur das generell zu 

zeigen verboten sein  soll , was auch strafrechtl ich zu tun untersagt ist, und der 

damit verb undene zusätzl iche strafrechtl iche "Darstellerschutz" zwar bei m  

Schutz von Menschen angeb racht, beim Schutz von Tieren aber doch überzo­

gen erscheine. Das Begutachtungsverfahren bietet Gelegenheit, auch zu die­

ser Frage Stell ung zu nehmen. 

5. Der zum Schutz der oben unter 3. angeführten  Rechtsgüter 

vorgesehene Maßnahmenkatalog des vorl iegenden Entwurfes stellt vor allem 

die U msetzung der im Bericht der Bundesregierung vorgeschlagenen Schritte 

auf dem Gebiet der Pornographiegesetzgebung dar: 

a) I m  Mittelpunkt steht die Einführung eines 

absoluten Verkehrsverbotes für pornographische Kinder-, Gewalt- und Tier­

darstellungen, das durch den Verzicht auf die subjektive Tatbestandsvoraus­

setzung der "gewinnsüchtigen Absicht" bei sämtlichen Formen der Verb reitung 

sichergestellt werden soll . Da nach der gel tenden Rechtslage die nicht-kom­

merzielle Verb reitung von kinder-, gewalt- und tierpornographischen Darstel­

lungen straflos ist, bewirkt diese Maßnahme eine Verschärfung der strafrechtl i- I 

ehen Pornographie-Kontrolle. Weiters ist die Schaffung einer strafsatzerhöhen- I I 

den Qualifikation tür gewerbs- und bandenmäßig begangene Verstö ße gegen 

dieses Verkehrsverbot in bezug auf pornographische Kinder- und Gewaltdar­

stellungen vorgesehen. Damit soll einerseits der Tausch- und Schwarzmarkt 

tür kinder- und gewaltpornographische Produkte eingedämmt, andererseits 

dem besonderen Unwertcharakter einer vorwiegend wirtschaftl ich motivierten 

bzw. krim inell organisierten Verb reitung solcher Pornographiedarstellungen 

deutl ich Ausdruck verl iehen werden. 

Dem höheren Schuldgehalt von mit Bereicherungsvorsatz began­

genen Verstö ßen gegen das vorgesehene absolute Verkehrsverbot kann im 

übrigen, soweit nicht ohnehin gewerbsmäßige Begehungsweise vorl iegt, i m  

Rahmen der Strafzumessung Rechnung getragen werden .  
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b) Der Entwurf geht angesichts der öffentlichen Diskussion über 

Kinderpornographie und der dabei vorgetragenen Argumente davon aus, daß 

auch das Sichverschaffen und der Besitz pornographischer Kinderdarstellun­

gen in die Strafbarkeit einbezogen werden sollen. Mit diesem strafrechtspoliti­

schen Schritt würde die umfassende Bekämpfung und Ächtung der Kinderpor­

nographie unterstrichen. Letztl ich wird es dem Gesetzgeber obl iegen ,  in Abwä­

gung aller  Pro- und Kontraargumente zu entscheiden, ob und inwieweit es rat­

sam ist, das Sichverschaffen und den (bloßen) Besitz kinderpornographischer 

Darstellungen unter gerichtl iche Strafdrohung zu stellen.  Die für und gegen ei­

ne Pönal isierung vorgebrachten Argumente sind im einzelnen im Bericht der 

Bundesregierung (Punkt E.5.) sowie im Besonderen Teil der Erläuterungen 

dieses Entwurfes (§ 3) dargestellt. 

Darüber hinaus sieht der Entwurf noch folgende Änderungen vor: 

c) Da die (meisten) Jugendschutzgesetze der Bundesländer die 

Weitergabe von kinder- und jugendgefährdenden sexuellen Darstellungen an 

Unmü ndige und Jugendl iche unter verwaltungsstrafrechtliche Sanktion stellen, 

erscheint eine Beschränkung der gerichtlichen Strafbestimmungen im Bereich 

des Jugendschutzes auf aufdringl ichere Formen von Pornographie gerechtfer­

tigt. Der vorl iegende Entwurf könnte auch ein Anstoß für Schritte der Länder 

sein, einen bundesweit einheitl ichen Standard im Bereich des Jugendschutzes 

anzustreben und die Bemühungen um eine effiziente Vollziehung der Jugend­

SChutzbestimmungen zu verstärken .  

d) I n  Angleichung an die §§ 206, 207 und 208 StGB soll eine Her­

absetzung der allgemeinen Schutzaltersgrenze im Bereich des strafrechtli­

chen Jugendschutzes vom 16. auf das 14. Lebensjahr vorgenommen werden. 

Eine Einschränkung der Jugendschutzbestimmung (§ 4 des Entwurfes) auf 

Unmündige ist auch deshalb am Platz, weil es ein Widerspruch zu sein 

scheint, die (allgemeine) Schutzaltersgrenze für sexuelle Handlungen selbst 

mit dem 14. Lebensjahr, für das Betrachten von Darstellungen 
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pornographischen Charakters aber erst mit dem 16. Lebensjahr festzusetzen .  

Die Tatsachen, daß die sexuelle Reifung junger Menschen heutzutage im 

Durchschnitt früher einsetzt als früher, daß eine offene und sachl iche Se­

xualaufklärung von Kindern und Unmündigen i mmer selbstverständl icher wird 

und daß die Jugend über den Bereich der Sexual ität wesentl ich besser i nfor­

miert ist als in  der Vergangenheit, bilden weitere Argumente für diesen Schritt. 

e) Für den unteren Del inquenzbereich und i nsbesondere tür den 

Fall , daß der Täter wegen einer sexuellen Abweichung einer ärztl ichen oder 

psychotherapeutischen Behandlung oder Beratung bedarf, sieht der Entwurf 

Alternativen zur Bestrafung vor. Mit solchen Diversionsmaßnahmen wurden 

bisher insbesondere im Jugendstrafverfahren und in Strafsachen nach dem 

Suchtgiftgesetz - wie auch in anderen Rechtsordnungen - positive Eriahrungen 

gewonnen. 

f) Als flankierende Maßnahme zu den gerichtl ichen Strafdrohun­

gen schlägt der Entwurf die zwingende Einziehung der Tatobjekte vor. Ferner 

soll die (von einem strafrechtl ichen Verschulden unabhängige) U nternehmer­

haftung für über Mitarbeiter verhängte Geldstrafen i n  Anlehnung an die Bestim­

mungen über den Verfall und die Abschöpfung der Bereicherung im  Allgemei­

nen Teil des Strafgesetzbuches (§§ 20 Abs. 5, 20a Abs. 3 StGB) neu geregelt 

werden. 

g) Die Verbreitungsbeschränkungen und verbotenen Ankündigun­

gen im Sinne der §§ 10 ff. des geltenden Pornographiegesetzes sind in der 

Praxis i neffizient gebl ieben. Sie werden auch von den Bundesministerien tür 

I nneres und für Umwelt, Jugend und Famil ie sowie von den Sicher heitsbehör­

den - auch i m  H inbl ick auf die geltenden Jugendschutzgesetze der Länder ­

ais verzichtbar erachtet. Der Entwurf schlägt daher den Entfall dieser Bestim­

mungen vor. 

I 
I 
: : 
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6. D ie wesentl ichen Vorschläge des Entwurfes lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

o Schaffung klarer Begriffsbestimmungen für pornographische Darstellun­

gen mit Unmündigen, pornographische Gewaltdarstellungen und porno­

graphische Darstellungen mit Tieren;  

o Konzentration der Strafbarkeit auf bildl iche pornographische 

Darstellungen ; 

o Einführung eines absoluten Verkehrs- und Werbeverbotes für pornogra­

phische Darstellungen mit Unmündigen, pornographische Gewaltdarstel­

lungen und pornograph ische Darstellungen mit Tieren (Entfall der subjekti­

ven Tatbestandsvoraussetzung der "gewinnsüchtigen Absicht") ; 

o strafsatzerhöhende Qual i fikation bei gewerbs- oder bandenmäßiger Bege­

hung (§ 2) ; 

o Einbeziehung des Sichverschaffens und des Besitzes von pornograph i­

schen Darstellungen mit Unmündigen in  die Strafbarkeit (§ 3) ; 

o strafrechtl ich abgesicherter Schutz von Unmündigen vor pornographi­

schen Darstell ungen, die die sexuelle Entwicklung gefährden können, so­

wie allgemeine Einengung der Zugangsmögl ichkeiten zu solchen Darstel­

l ungen sowie 

o Schaffung eines Konfrontations- und Belästigungsschutzes für Jugendl i­

che und Erwachsene (§ 4) ; 

o Einführung von ( in anderen Rechtsbereichen bewährten) Alternativen zur 

Bestrafung (Behandlung und Beratung) im Wege der Anzeigezurückle­

gung bzw. Verfahrenseinstellung auf Probe (§§ 5 bis 7) sowie Vorsorge 

für die Kostentragung (§ 1 0); 

o zwingende Einziehung von Tatobjekten (§ 1 1); 

o Neuregelung der Unternehmerhaftung (§ 1 2) .  
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7. Zu den finanziellen Auswirkungen :  

D ie  Kosten der mit den vorgeschlagenen D iversionsmöglichkeiten 

verbundenen Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen können nicht genau 

abgeschätzt werden ;  sie werden jedoch wegen der wahrscheinlich begrenzten 

Zahl von Anwendungsfällen nicht besonders i ns Gewicht fallen und voraus­

sichtlich zwei Mi l lionen Schil l ing jährl ich nicht überschreiten. 

I 
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Zu den einzelnen Bestimmungen:  

Zu § 1 :  

1 .  Der § 1 enthält Begriffsbestimmungen für mehrere Rechtsbegriffe. 

Damit sollen die Inhalte der zentralen Begriffe des Gesetzentwurfes festgelegt, die 

Vollziehbarkeit der Strafbestimmungen erleichtert und schleppende Wiederholun­

gen im Gesetzestext vermieden werden. 

2. Der Begriff "Unmündiger" (Z 1 )  entspricht dem § 1 Z 1 des Jugend­

gerichtsgesetzes 1 988. 

3. Z 2 definiert eine "pornographische Darstel lung mit Unmündigen" 

als Darstel lung, die eine geschlechtliche Handlung an einem Unmündigen oder 

eines Unmündigen an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier 

zum Gegenstand hat, sofern sie ein tatsächliches Geschehen bildlich wiedergibt. 

Unmündig ist eine Person, die das 1 4. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (§ 1 

Z 1 ) . Daß es sich um einen Unmündigen handelt, wi rd sich i n  der Regel aus der 

Darstel lung selbst ergeben. Bei Unmündigen im Alter bis zu etwa 1 2  Jahren wi rd 

dies zumeist keine Probleme bereiten. Handelt es sich um ältere Opfer, werden 

mitunter Beweisschwierigkeiten unvermeidlich sein, sofern das Alter des Opfers 

nicht auf andere Weise exakt ermittelt werden kann. Die Rechtsprechung ist mit 

dieser Problematik aber auch nach der bisherigen Gesetzeslage konfrontiert. 

§ 207 StGB stellt die "Unzucht" (sexuelle Handlungen) mit Unmündi­

gen unter Strafe. Wenn dort von "Mißbrauch" zur Unzucht bzw. von einer unzüch­

tigen Handlung des Unmündigen mit einer anderen Person gesprochen wi rd, er­

scheint es zweifelhaft, welcher Art die damit gemeinte Beziehung zwischen Täter 

und Opfer ist. Zur Vermeidung von Interpretationsschwierigkeiten erfaßt § 1 Z 2 

des Entwurfes geschlechtl iche Handlungen "an" einem Unmündigen, eines Un­

mündigen "an" einer anderen Person und "an sich selbst" .  Aus demselben G rund 

erscheint es notwendig, Darstel lungen von Sodomie unter Beteil igung eines 
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U nmündigen in der Begriffsbestimmung der kinderpornographischen Darstel lung 

gesondert anzuführen. 

Unter einer geschlechtlichen Handlung sind nicht nur der Beischlaf 

und dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlungen, sondern auch 

jede nach ihrem äußeren Erscheinungsbi ld sexualbezogene Handlung zu verste­

hen, die sowohl  nach ih rer Bedeutung als auch nach ihrer Intensität von einiger 

Erheblichkeit ist. Im Kern ist damit dasselbe gemeint wie mit dem Begriff "Un­

zucht" und "unzüchtige Handlungen" (vgl . LEUKAUF-STEININGER, Komm. z. 

StGB3 ,  RN 5 zu § 202). 

Die Definition des Begriffes der "pornographischen Darstel lung mit 

Unmündigen" orientiert sich somit weitgehend an den einschlägigen Regelungen 

des Sexualstrafrechtes im StGB. 

Bei pornographischen Darstellungen mit Unmündigen soll es darauf 

ankommen, daß die dargestellten geschlechtl ichen Handlungen wirklich began .. 

gen wurden.  Auch eine gespielte Fi lmszene, die einen sexuellen M ißbrauch eines 

freiwi l l ig m itwirkenden unmündigen Darstel lers wiedergibt, fällt daher unter den 

Begriff der pornographischen Darstellung mit Unmündigen ; ein Zeichen- oder 

Trickfi lm hingegen nicht. Der bloße Eindruck einer bi ldlichen Darstel lung auf de� ! 

Betrachter soll al lerdings nicht entscheidend sein ;  wenn der dargestel lte "Unmün­

dige" i n  Wirkl ichkeit schon 1 5  Jahre alt ist, l iegt daher kei n  tatsächliches Gesche­

hen im Sinn des § 1 Z 2 vor. 

4. Z 3 definiert eine "pornographische Gewaltdarstel lung" als Darstel­

lung, die eine einem Menschen tatsächlich zugefügte erhebliche sexuelle Gewalt­

tätigkeit bi ldl ich wiedergibt. Unter einer "erheblichen sexuellen Gewalttätigkeit" im  

Sinn  des § 1 Z 3 ist eine vehemente und nicht blo ß geringfügige Art der physi­

schen E inwirkung auf das Opfer unter beachtl ichem Krafteinsatz zu verstehen. 

Eine Gewalttätigkeit wird i nsbesondere dann als erheblich zu beurtei len sein ,  

wenn sie auf brutale, rohe oder rücksichtslose Weise erfolgt oder sich gegen 
, 

, : 
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besonders gefährdete oder empfindl iche Körperregionen richtet. Eine Körperver­

letzung wird nicht Voraussetzung für die Beurteilung als erhebl iche Gewalttätig­

keit, aber jedenfalls ein Indiz dafür sein ;  ebenso das Herbeiführen von Qualen 

oder beträchtl ichen Schmerzen .  

Die bildl ich dargestellte erhebl iche Gewalttätigkeit als solche muß un­

mi ßverständl ich sexuellen Charakter haben bzw. sexuell motiviert sei n. Ob dieses 

objektive Tatbildmerkmal vorl iegt, wi rd von dem Gesamteindruck abhängen, den 

ein objektiver Betrachter des mittels Bild, Film oder Video visual isierten Gesche­

hens gewinnen muß.  Eine erhebl iche Gewalttätigkeit kann auch Nötigungsmittel 

zur Erreichung sexueller Ziele sein (z.B.  bei der Darstellung einer Vergewaltigung 

oder einer geschlechtl ichen Nötigung). 

Vom Begriff der pornographischen Gewaltdarstellung sollen neben 

Darstellungen realer Vergewaltigungen auch solche erfaßt werden, die deutl iche 

sexuell motivierte, (reale) sadistische oder sado-masochistische Handlungen zum 

Gegenstand haben ,  und zwar unabhängig davon, ob der/die Darsteller(in) freiwil­

l ig oder unfreiwill ig daran mitwi rkt. 

Die Darstellung der Ankündigung einer (unmittelbar) bevorstehenden 

Anwendung erhebl icher Gewalt (wie z.B. durch das Ansetzen einer Waffe) wird 

aber nicht tatbestandsmäßig sein ,  da i n  einem solchen Fall keine (tatSächl ich zu­

gefügte) Gewalttätigkeit wiedergegeben wird. 

Wenn eine an sich mit erhebl icher Gewalttätigkeit verbundene ge­

schlechtl iche Handlung durch die Art und Weise der Darstellung, durch Zusätze 

im  (gesprochenen oder geschriebenen) Text etc. so relativiert wi rd, daß sie insge­

samt den Charakter einer erhebl ichen sexuellen Gewalttätigkeit verl iert, wi rd von 

einer pornographischen Gewaltdarstellung nicht mehr gesprochen werden 

können. 
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Technisch manipul ierte Szenen und Darstellungen bloß gespielter 
I 

Vorgänge (Spiel filme, Zeichentrickfi lme udgl .) sollen nicht durch die Begriffsbe-
' 

stimmung des § 1 Z 3 erfaßt werden. Für e ine Beschränkung der Strafbarkeit ge­

waltpornographischer Darstellungen auf die Wiedergabe tatsächl icher und nicht 

gespielter Gewalttätigkeiten spricht vor allem, daß gewaltpornographische Filme, 

Zeichen- und Trickfilme sowie sonstige durch Film- oder Computertechnik visual i­

sierte Geschehnisabläufe dieser Art nicht mit realen Sexualdel ikten bzw. tatsäch­

l ich zugefügten sonstigen sexuellen Gewalttätigkeiten verbunden sind, sodaß der 

für die Pornographiegesetzgebung neue Aspekt des "Darstellerschutzes" in die­

sen Fällen n icht zum Tragen kommt (vgl . hiezu den allgemeinen Teil der Erläute· 

rungen). Die Definition der pornographischen Gewaltdarstellung (§ 1 Z 3) stellt da­

her darauf ab, daß eine (sexuelle) Gewalttätigkeit einem Menschen tatsächl ich 

zugefügt wurde. Ähnl iches g i lt auch für die Begriffsbestimmung der pornographi­

schen Darstellung mit Tieren (§ 1 Z 4) . 

Ferner könnte eine Unterstellung von nicht tatsächl ich zugefügten 

und somit gestellten Gewalttätigkeiten (etwa i n  Spielfi lmszenen) unter den Begrif f 

der pornographischen Gewaltdarstellung im Einzel fall verfassungsrechtl iche Pro­

bleme im Zusammenhang mit den Grundrechten der Medienfreiheit (Art. 1 0  

EMRK) und der Freiheit der Kunst (Art. 1 7a Staatsgrundgesetz 1 867) mit sich 

bri ngen. I n  diesem Zusammenhang darf n icht übersehen werden, daß die Film iry­

dustrie sogar bei international prämierten Filmen Sex und Gewalt auf drastische 

Weise i n  den Mittelpunkt fi lmischer Handlungsabläufe stellt (siehe z.B. Filme wie 

"Satyricon" , "Im Reich der Sinne" , "Im Schatten des Wolfes") . 

5. Z 4 definiert eine "pornographische Darstel lung mit Tieren" als Dar­

stellung, die eine sexualbezogene, einem Tier tatsächl ich zugefügte Quälerei oder  

schwere Mißhandlung eines Tieres bildl ich wiedergibt. Damit lehnt sich der Ent-­

wurf an die Strafbestimmung der Tierquälerei (§ 222 StGB) an, übern immt aber 

die zur Abgrenzung erlaubter (sozialadäquater) und verbotener (rechtswidriger) 

Tiermißhandlung und Tierquälerei erforderl ichen Tatbestandsmerkmale " roh" und 

, I 
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"unnötig" nicht, da sodomitische Handlungen unter keinen Umständen sozi­

aladäquat sind. 

Unter (sexualbezogener) Quälerei eines Tieres ist die Herbeiführung 

oder Aufrechterhaltung eines qualvollen Zustandes von gewisser Dauer zu ver­

stehen, der nicht zwangsläufig mit (erheblichen) Schmerzen oder Verletzungen 

einhergehen muß.  Auch das Herbeiführen eines ein Tier nachhaltig belastenden 

Streßzustandes könnte als Quälerei im Sinn des § 1 Z 4 zu beurteilen sein .  

Unter einer "schweren Mi ßhandlung" im Sinn des § 1 Z 4 ist eine (se­

xuell motivierte) gravierende Beeinträchtigung des körperl ichen Wohlbefindens 

eines Tieres zu verstehen. Eine Mißhandlung eines Tieres wird jedenfalls dann 

als schwer zu beurteilen sein ,  wenn eine (sexualbezogen) gegen ein Tier gerich­

tete, besonders rücksichtslose, mit (beträchtl ichen) Schmerzen verbundene Ge­

waiteinwirkung vorl iegt. Eine einem Tier im Zuge einer sodomitischen Handl ung 

zugefügte Verletzung wi rd nicht Voraussetzung für die Beurteilung als schwere 

Mi ßhandlung, aber jedenfalls ein I ndiz dafür sein. 

Die Quälerei oder die schwere Mißhandlung eines Tieres muß nicht 

Bestandteil des sodomitischen Sexualaktes selbst sein ;  sie kann auch Mittel zum 

(sexualbezogenen) Zweck sein .  

Durch filmtechnische Manipulation hergestellte Darstellungen tier­

quälerischer Sodomie, die in  Wirkl ichkeit nicht geschehen, sollen von der Begriffs­

bestimmung des § 1 Z 5 nicht erfaßt werden ,  weil das Argument des Tierschutzes 

i n  solchen Fällen nicht greift. 

6. Einer fotographischen Darstell ung bzw. dem Inhalt, der Herkunft 

und der Produktionsweise eines Films oder Videos läßt sich in der Regel unmittel­

bar entnehmen, daß ein tatsächl ich geschehener Mi ßbrauch von Kindern zu Se­

xualtaten bzw. eine einem Menschen tatsächl ich zugefügte Gewalttätigkeit oder 

eine einem Tier tatsächl ich zugefügte Quälerei oder sexuelle Mi ßhandlung 
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wiedergegeben wird. Je amateurhafter e ine bildliche (pornographische) Darstel­

lung hergestellt ist, umso eher wird von der Wiedergabe eines tatsächlichen Ge­

schehens im  Sinn des § 1 Z 2, 3 oder 4 auszugehen sein ;  denn einem Amateur 

stehen fi lmtechnische Mittel nicht i n  dem Maße zur Verfügung wie einem profes­

sionellen Fi lmemacher. Es wird daher eines konkretisierenden Nachweises des 

sexuel len Kindesmißbrauches oder der erheblichen sexuellen Gewalttätigkeit 

oder der sodomitischen Tierquälerei selbst (im Sinne des § 1 Z 2, 3 oder 4) im  

Einzelfall zumeist n icht bedü rfen.  

7. Z 5 definiert eine "entwicklungsgefährdende pornographische Dar� 

stellung" als e ine bi ldliche Darstellung geschlechtlicher Handlungen, die i nsbe­

sondere wegen ihres exzessiv aufdringlichen oder verzerrten und auf sich selbst 

reduzierten Charakters geeignet ist, die sexuelle Entwicklung von Unmü ndigen zu 

gefährden. 

Das wesentliche Tatbildmerkmal des § 2 des geltenden Pornogra­

phiegesetzes besteht darin ,  daß eine Schrift, Abbildung oder sonstige Darstellung  

objektiv die Eignung hat, "die sittliche oder gesundheitliche Entwicklung j ugendli­

cher Personen durch Reizung der Lüsternheit oder I rreleitung des Geschlechts­

triebes zu gefährden" (§ 2 Abs. 1 l i t. a) . Der geltende § 2 Abs. 1 l it. b setzt eine 

solche Gefährdungseignung mit "Anstößigkeit" g leich. Der Begriff "anstößig" ist j: 
danach zu beurtei len,  ob die betreffende Darstellung nach den Auffassungen ei, 

nes Durchschnittsmenschen geeignet ist, den nach I ntensität und Art normalen 

Geschlechtstrieb Jugendlicher zu überreizen oder in abartige Bahnen zu lenken 

(d.h .  i rrezuleiten) und hiedurch i h re sexuelle Reifung nachtei l ig zu beeinflussen. 

D iese Begriffsbi ldung, vor allem das Abstel len auf eine Gefährdung 

der "sittl ichen und gesundheitlichen Entwicklung", hat sich als zu unbestimmt und 

zu weit erwiesen, sodaß die Judikatur schon seit geraumer Zeit von einer nachtei­

l igen Beeinflussung der sexuellen Reifung spricht (vgl. Leukauf-Stein inger, Straf­

rechtl iche Nebengesetze2 , RN 4 zu § 2 PornG).  Der Entwurf schlägt daher unter 

Beibehaltung des Grundgedankens der geltenden Regelung vor, junge Menschen 
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von solchen pornographischen Darstellungen fernzuhalten, die geeignet sind, i h re 

sexuelle Entwicklung zu gefährden .  

Aus heutiger Sicht erscheint die "Reizung der Lüsternheit" durch eine 

(bildl iche) pornographische Darstellung nicht als ein verläßl icher Indikator für eine 

(ernsthafte) Gefährdung der sexuellen Entwicklung eines Unmündigen. Die Mög­

l ichkeit einer solchen Gefährdung dürfte mit einer " I rreleitung des Geschlechtstrie­

bes", also mit einem konzentrierten H inlenken des normalen sexuellen Verlan­

gens auf ein abweichendes Sexualverhalten, eher verbunden sein.  

Der Entwurf geht im Sinne dieser Überlegungen davon aus, daß bild­

l iehe Darstell ungen geschlechtl icher Handlungen, die nach der bisherigen Judika­

tur eindeutig als "absolut unzüchtig" und somit als "harte Pornographie" beurteilt 

werden, jedenfalls von der Begriffsbestimmung des § 1 Z 5 erfaßt sind, und 

zwar - im Gegensatz zu § 1 Z 2, 3 und 4 - unabhängig davon ,  ob ein tatsächl iches 

oder gespieltes Geschehen wiedergegeben wird. Damit sollen vor allem - über die 

i m  § 1 Z 2, 3 und 4 umschriebenen pornographischen Darstellungen mit Unmün­

digen, pornographischen Gewaltdarstellungen und pornographischen Darstellun­

gen mit Tieren hinaus - Darstellungen sonstiger (bloß gestellter, n icht tatsächl ich 

zugefügter) sexueller Gewalttätigkeiten sowie sexueller Handlungen von Men­

schen mit Tieren (auch solche n icht tierquälerischer Art) erfaßt werden. Darstel­

lungen anderer sexueller Perversionen werden im allgemeinen gleichfalls geeig­

net sein, die sexuelle Entwicklung Unmündiger zu gefährden, sofern sie ein nen­

nenswertes Maß an I ntensität und D rastik der Darstellung aufweisen. N icht jede 

Darstellung einer sexuellen Handlung soll aber als Tatobjekt des § 4 in Betracht 

kommen. So werden beispielsweise (einfache) lesbische Darstellungen oder so­

genannte (heute etwa im Abendprogramm mancher Fernsehanstalten ausge­

strahlte) "Soft-Pornos" von der vorgeschlagenen Begriffsbestimmung des § 1 Z 5 

nicht erfaßt sein.  

Für die Gefährdungseignung einer pornographischen Darstellung im 

Sinn des § 1 Z 5 sollen im  übrigen i nsbesondere folgende inhaltl iche und formale 
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Kriterien maßgebend sei n :  zum einen ( inhaltl ich) der auf sich selbst reduzierte 

Charakter der pornographischen Darstellung und somit die Wiedergabe sexueller 

Akte ohne Sinnzusammenhang mit anderen Lebensäußerungen ; zum anderen 

entweder die exzessiv (d.h.  grob) aufdringliche oder die verzerrte, d.h .  die krass 

vergröbernde, anrei ßerische oder übersteigerte Form der Darstellung, die den 

Eindruck einer unbeherrschbaren Sexualtriebes vermittelt und vor allem den Men­

schen in herabwürdigender Form als auswechselbares Objekt sexueller Lust er­

scheinen läßt. Wesentlich wird dabei die (objektive) Tendenz der Darstel lung 

sein ;  so werden künstlerische Formen sexueller Darstel lungen in der Regel kei ne 

Eignung aufweisen, eine sexuelle Entwicklungsgefährdung zu bewirken und da­

her kei ne pornographischen Darstellungen im  Sinn des § 1 Z 5 sein .  Das Wort 

" insbesondere" soll deutlich machen, daß die für die (objektive) Gefährdungseig­

nung wesentlichen Kriterien nur demonstrativ aufgezählt s ind. 

8. Pornographische Schriften geben in aller Regel kei n  tatsächliches 

Geschehen, sondern i rreale Vorgänge und sexuelle Phantasien wieder. Da aber 

das allgemeine Sittl ichkeitsempfi nden (in Anlehnung an die deutsche RechtslagEt) 

nicht mehr geschütztes Rechtsgut sein sol l ,  läßt sich ein Verbot von Schriften por­

nographischen I nhalts mit dem Grundkonzept und den Zielsetzungen des Entwur­

fes nicht vereinbaren. Außerdem spielen rein  schriftliche pornographische Er­

zeugnisse am Pornographiemarkt heute praktisch keine Rolle mehr; den überwie­

genden Marktantei l  haben Fotomagazine ("Pornohefte") und Pornovideos. Dazu 

kommt noch, daß ein allfäll iger Nachahmungseffekt bei schriftlichen pornographi­

schen Darstel lungen noch weniger i n  Betracht kommt als bei bildlichen ; denn  

Schriften können letztl ich ein Geschehen nicht mit der gleichen W irklichkeitsnällle,  

Drastik und Eindrücklichkeit wiedergeben wie Bi lder oder Fi lme. Auf Grund dieser 

Überlegungen sollen pornographische Schriften als Tatobjekte im Sinne des § 1  

Z 2, 3, 4  und 5 ausscheiden. G leiches g i lt tür Tonaufnahmen pornographischen 

I nhaltes. Der Entwurf wi l l  daher den Geltungsbereich des Pornographiegesetzas 

auf bi ldliche Darstel lungen beschränken .  

Zu § 2: 
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1 .  Der vorgeschlagene § 2 stellt im wesentl ichen die im  § 1 Abs. 1 

des geltenden Pornographiegesetzes angefüh rten 

Begehungsarten - eingeschränkt auf kinder- , gewalt- und tierpornographische 

Darstell ungen - unter gerichtl iche Strafdrohung. 

2. Tatobjekt des § 2 sollen im Sinne der im § 1 Z 2, 3 und 4 vorge­

schlagenen Begriffsbestimmungen bildliche Darstellungen wie Fotos, Dias, son­

stige Abbildungen sowie Filme, insbesondere Videofilme, sein .  

3. Tathandlungen (Begehungsweisen) nach § 2 Abs. 1 Z 1 sollen das 

Herstellen, Einführen, Befördern, Ausführen und das Vorrätighalten zum Zweck 

der Verbreitung von Tatobjekten sein .  

Herstellen ist jede Art des Anfertigens von Tatobjekten ,  die entweder 

selbst oder als Rohmaterial ("Mutterstück") für eine Verwendung im Sinne der Z 1 

und 2 vorgesehen sind. Hersteller ist beispielsweise sowohl der Fotograph, der 

die kinder-, gewalt- oder tierpornographische Szene aufnimmt und ledigl ich das 

Negativ gewinnt, als auch derjenige, der vom Negativ die kinder-, gewalt- oder 

tierpornographischen Bilder herstellt. Das Be- oder Verarbeiten (z.B .  das "Cutten") 

des Rohmaterials oder das Vervielfältigen eines Mutterstückes (z.B. eines "Ma­

sterbandes") stellen ledigl ich Modal itäten des Oberbegriffes des Herstellens dar 

und sind daher n icht als eigene Begehungsweisen angeführt. 

Ferner soll nach Z 1 das Einführen, Befördern oder Ausführen straf­

bar sein, wobei jede Art des Transports als Befördern zu beurteilen ist. Entschei­

dend ist, daß das Tatobjekt von einem Ort zu einem anderen - gleichgültig auf 

welche Weise - verbracht wi rd. 

Das Vorrätighalten zum Zwecke der Verbreitung bezeichnet das Be­

sitzen zu diesem Verwendungszweck. Ein "Vorrat" ist n icht erforderl ich;  es ge­

nügt, daß unter Umständen auch ein einziges Stück (zB Masterband) zur weiteren 
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Disposition (zB Vervielfältigung) steht. Das bloße Verwahren ist aber kei n  Vorrä­

tighalten. Der Täter muß mit Verbreitungsvorsatz handeln. Unter Verbreitung ist i n · 

diesem Zusammenhang zu verstehen, daß das Tatobjekt (durch körperliche Wei­

tergabe) einem größeren Personenkreis (siehe § 69 StGB) zugänglich gemacht 

wird (vgl . OGH v. 1 0. 1 2. 1 974, 1 2  Os 1 06174 nv). 

4. Durch Abs. 1 Z 2 sollen das Anbieten, Verschaffen, Überlassen, 

Vorführen, das sonstige Gemand anderem) Zugänglichmachen, ferner das (ander. 

weitige) Verbreiten sowie das öffentliche Ausstel len, Anpreisen oder Ankü ndigen 

von Tatobjekten erfaßt werden .  

Anbieten ist die ausdrückliche oder konkludente Erklärung, zur Über. 

tragung des Gewahrsams am Tatobjekt bereit zu sein. D iese Erklärung muß ge­

genüber anderen bestimmten Personen erfolgen. Das Angebot als solches ge­

nügt; auf seine Annahme kommt es nicht an. Das bloße Fei lbieten in einem 

Schaufenster ist nicht als Anbieten, wohl aber als Ausstellen eines Tatobjektes zu 

werten .  

Um den Kontakt zwischen Anbietern und I nteressenten zu erschwe .. 

ren ,  wird ferner vorgeschlagen, denjenigen i n  die Strafbarkeit einzubeziehen, der 

einem anderen solche Darstellungen verschafft ; damit soll auch die Vermittlung i 

des Zugangs zu Tatobjekten erfaßt werden .  

Überlassen ist die Verschaffung des Gewahrsams zur eigenen Verfü­

gung oder zu eigenem, auch nur vorübergehendem Gebrauch (zB Verleihen) .  

E in  Zugänglichmachen im Sinn der Z 2 kann zweierlei Bedeutung tla­

ben. Zum einen umfaßt es Sachverhalte, i n  denen der Täter bewirkt, daß das Ta­

tobjekt auf solche Weise i n  den Wahrnehmungs- oder Herrschaftsbereich eineS 

anderen gelangt, daß dieser die unmittelbare Zugriffsmöglichkeit auf die Sache 

selbst und damit auch die Möglichkeit der Kenntnisnahme ih res I nhalts erlangt. 
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Dazu gehört z B  die Übergabe eines unverschlossenen Bi ldbandes an einen an­

deren zum Transport oder zur Aufbewahrung. 

Zum anderen kann Zugänglich machen darin bestehen, daß einem 

anderen zwar nicht die Zugriffsmöglichkeit auf di.e Sache selbst ermöglicht wird, 

i hm aber sonst Gelegenheit gegeben wi rd, vom Inhalt der kinder-, gewalt- oder 

tierpornographischen Darstel lung Kenntnis zu nehmen (zB durch Vorzeigen von 

Bi ldern). Eine Modalität des Zugänglichmachens ist das Vorführen ,  also die visu­

elle Wiedergabe des pornographischen Inhalts von Bi ldträgern vor einem oder 

mehreren anderen. Da diese Unterart des Zugänglichmachens in  der Praxis von 

nicht unerheblicher Bedeutung sein dürfte, erscheint ih re Anführung als eigene 

Tathandlung zweckmäßig. 

Das Ausstellen - darunter ist auch das Anschlagen und Aushängen 

zu verstehen - ist ebenfalls eine Modalität des Zugäng lichmachens. Beim Ausstel­

len geschieht dies dadurch, daß (ohne Weitergabe der Sache selbst) der bi ldliche 

Inhalt des Tatobjekts optisch wahrnehmbar und damit zugänglich gemacht wi rd. 

Daher ist zB das Ausstellen eines kinder-, gewalt- oder tierpornographischen Bi ld­

bandes mit einem neutralen Einband in  einem Schaufenster kein  Ausstellen im  

Sinn des Abs . 1 Z 2 ,  woh l aber dessen offenes Auslegen i n  einem Sexshop. 

Das Verbreiten ist hingegen mit einer körperlichen Weitergabe des 

Bi ldes, des Filmes oder des Videos verbunden. Der Inhalt des Tatobjekts wi rd da­

bei nicht bloß durch Ausstellen (Anschlagen) oder Vorführen einem größeren Per­

sonenkreis zugänglich gemacht, sondern das Tatobjekt selbst wird körperlich wei­

tergegeben. Dies setzt aber nicht voraus, daß das Tatobjekt als Medium im Sinn 

des § 1 Abs. 1 Z 1 des Mediengesetzes zu beurtei len ist ;  denn eine Massenver­

breitung ist nicht erforderl ich. 

Der Tatbestand erfaßt in der Z 2 auch bestimmte Arten der Werbung, 

nämlich das Ankündigen und Anpreisen von Tatobjekten. Als Ankündigen ist jede 

Kundgebung zu verstehen, durch die auf die Gelegenheit zum Bezug des 
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Tatobjekts aufmerksam gemacht wird. Wer diese Möglichkeit per I nserat ankün- 1 1  
digt, ist unmittelbarer Täter, ein für die Einschaltung des I nserats verantwortlicher 

Medienmitarbeiter ist - sofern ihm der einschlägige Charakter des I nserats bewußt 

war - zumindest Tatbetei ligter (§ 1 2  StGB). Bei Tatobjekten ,  die nicht überlassen, 

sondern auf andere Weise zugänglich gemacht werden sollen (zB durch 

Fi lm- oder Videovorführung), genügt ein entsprechender H inweis. Anpreisen ist 

jeder lobende Hinweis, jede empfehlende Erwähnung und Beschreibung eines 

bestimmten Tatobjekts, das Hervorheben seiner Eigenschaften und Vorzüge etc. 

Das Ausstel len, Anpreisen oder Ankündigen erfolgt öffentlich, wenn 

dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, das Tatobjekt tür einen größeren Perso­

nenkreis wahrnehmbar zu machen (siehe § 69 StGB). 

5. Das mit den erwähnten Tathandlungen des Abs. 1 bewirkte 

absolute Verkehrsverbot für pornographische Darstellungen mit Unmündigen ,  por­

nographische Gewaltdarstellungen und pornographische Darstellungen mit Tieren 

ist dazu bestimmt, auch dem Tauschmarkt, auf dem sich i n  erster Linie Sammler 

und "Liebhaber" betätigen, i nsoweit einen Riegel vorzuschieben, als die Anbieter 

jedenfalls n icht mehr offen (in I nseraten etc.) in Erscheinung treten können, ohne 

das Risiko einer Strafverfolgung einzugehen. Darüber h inaus sollte die uneinge­

schränkte Strafbarkeit des Anbietens und des Zugänglichmachens dazu beitra- . 

gen, den Kontakt dieses Täterkreises mit Gelegenheitserwerbern zu erschweren. 

Aus demselben Grunde sieht der Entwurf vor, auch denjenigen, der für solche Er· 

zeugnisse wi rbt oder sonst auf Zugangsmöglichkeiten h inweist, i n  die Strafbarkeit 

einzubeziehen (Werbeverbot). 

Der Entwurf geht davon aus, daß (einzelne) Tathandlungen des § 2 

Abs. 1 nicht reChtswidrig sind, wenn sie der Strafrechtspflege, der Wissenschaft 

oder sonst einem allgemein anerkannten Zweck dienen. So wird Rechtswidrigkeit 

n icht gegeben sein,  wenn etwa ein Medium im  Rahmen einer verantwortungsbt· 

wußten und ernsthaften Berichterstattung zum Themenbereich "Kinder- und Ga­

waltpornographie" Tatobjekte als Demonstrationsmaterial verwendet. 
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6. Der subjektive Tatbestand verlangt vorsätzliches Handeln ;  der (zu­

mindest bedingte) Vorsatz des Täters muß sich auf alle Tatbi ldmerkmale 

beziehen. 

Der § 1 Abs. 1 des geltenden Pornographiegesetzes setzt für die 

subjektive Tatbestandsmäßigkeit voraus, daß die Tathandlung "in gewinnsüchti­

ger Absicht" begangen wi rd. Entscheidend ist dabei , daß durch Verwendung des 

Tatobjekts ein Vermögensvorteil im wirtschaftlichen Sinn - und zwar entweder un­

mittelbar aus dem Tatobjekt oder mit dessen Hi lfe - gezogen werden soll. 

Der Entwurf verzichtet auf dieses subjektive Tatbestandsmerkmal , 

um auch unentgeltliche Formen der Weitergabe zu erfassen und damit ein abso­

lutes Verkehrsverbot für Kinder-, Gewalt- und Tierpornographie sicherzustel len. 

Damit können auch Beweisprobleme vermieden werden, die sich im Zusammen­

hang mit dem Nachweis eines Bereicherungsvorsatzes bzw. einer gewinnsüchti­

gen Absicht ergeben. 

Der Entwurf wi l l  auf diese Weise auch jede Art nichtkommerzieller 

und unentgeltl icher Verbreitung von pornographischen Kinder-, Gewalt- und Tier­

darstel lungen erfassen. Eine solche Erweiterung der gerichtlichen Strafbarkeit er­

scheint geeignet, auch beim potentiellen Erwerber ein gesteigertes Unrechtsbe­

wußtsein hervorzurufen und die Unerwünschtheit und Sozialschädlichkeit solcher 

pornographischer Darstel lungen hervorzuheben. 

7. Die für Verstöße gegen das absolute Verkehrsverbot vorgesehene 

Strafdrohung von einem Jahr Freiheitsstrafe orientiert sich an der Strafdrohung 

des geltenden § 1 Abs. 2. 

8. Mit der Einführung einer strafsatzerhöhenden 

Qualifikation für gewerbs- oder bandenmäßige Tatbegehung (Abs. 2), die einen 

Strafrahmen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe vorsieht, wil l  der Entwurf 
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i nsbesondere professionel l  agierende Herstel ler sowie Händler und Cutter erfas­

sen, die i m  Bereich des Marktes für Kinder- und Gewaltpornographie ein wesentli ­

ches Bindeglied zwischen Produktions- und Verbraucherebene bi lden .  

Damit soll i nsbesondere einer Ausdehnung des Marktes für porno­

graphische Kinder- und Gewaltdarstel lungen nachhaltiger entgegengetreten und 

dem besonderen Unwertcharakter Rechnung getragen werden, der mit einer 

gewerbsmäßigen bzw. bandenmäßigen (krimi nel l  organisierten) Begehung der im 

Abs. 1 angeführten Tathandlungen verbunden ist. Überdies sol l  damit die beson­

dere Verwerflichkeit (materiel l  motivierter) sexueller Ausbeutung betont werden.  

Da insbesondere dieser Gesichtspunkt auf pornographische Darstel� 

lungen mit Tieren (§ 1 Z 4) nicht übertragbar ist, sollen hingegen die im Abs. 1 an .. 

geführten Tathandlungen i n  bezug auf pornographische Darstel lungen mit Tieren: 

von der strafsatzerhöhenden Qualifikation des Abs. 2 n icht erfaßt werden. Im  übri­

gen wäre es - ausgehend von der Strafdrohung des § 222 StGB, der tür Tierquä­

lerei bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 

vorsieht - unausgewogen, für das gewerbsmäßige oder bandenmäßige Handeln 

mit Darstel lungen tierquälerischer Sodomie eine dreimal so hohe Strafdrohung 

vorzusehen. 

Voraussetzung der erhöhten Strafbarkeit nach Abs. 2 soll sein ,  daß 

der Täter eine oder mehrere der im Abs. 1 angeführten Tathandlungen in der Ab­

sicht begeht, sich durch ih re wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnah­

me (von gewisser Erheblichkeit) zu verschaffen (§ 70 StGB) oder daß er als Mit-­

gl ied einer Bande (§ 278 StGB) unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitg l iedes 

tätig wird. 

Zu § 3 : 

1 .  I n  der Diskussion zum Problembereich "Kinderpornographie" wur­

den (wie im  Bericht der Bundesregierung dargestel lt) folgende Pro- und Kontra--
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Argumente zur Frage der Einbeziehung des Sicherverschaffens und des Besitzes 

von pornographischen Darstellungen mit Unmündigen in die Strafbarkeit i ns Tref­

fen geführt: 

Pro-Argumente: 

o Der Konsument rege durch seine Nachfrage die Produktion von Kinderpor­

nographie an , sodaß schon der einfache Besitz als unerwünscht und sozial 

schädlich anzusehen sei .  Der Konsum kinderpornographischer Erzeugnisse 

biete einen Anreiz für Hersteller und Vertreiber, solche auf den Markt zu 

bringen und zu diesem Zweck Kinder zu mißbrauchen oder mi ßbrauchen zu 

lassen. 

o Durch die Ächtung des Besitzes (und damit des Konsums) von Kinderporno­

graphie könne die umfassende Mißbil l igung der Gesellschaft zum Ausdruck 

gebracht und der Zusammenhang zwischen Produktion, Verbreitung und 

Konsum hervorgehoben werden .  Damit wären spezial- und generalpräventi­

ve Effekte erzielbar, die einen Beitrag zur Eindämmung der Verbreitung 

bzw. zur "Austrocknung des Marktes" leisten könnten. 

o Händler, die sich als bloße Besitzer "tarnen", sollen nicht straflos bleiben. 

o Da die Ablöse der herkömmlichen analogen durch eine digitale Videotechnik 

absehbar ist, dürfte ein Marktimpuls für die Produktion neuer Kinderpornos 

mit dieser qualitativ verbesserten Technik bevorstehen. 

o Die völl ige Ächtung kinderpornographischer Produkte und ih res Konsums 

könnte die Bereitschaft von Personen mit einschlägigen perversen Neigun­

gen, diese als Problem zu sehen, sich ihm zu stellen sowie Beratung und 

Therapie in Anspruch zu nehmen, fördern. Diese Bereitschaft könnte durch 

eine entsprechende rechtliche Gestaltung der Pönalisierung und Strafverfol-

gung gestützt werden .  
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Kontra-Argumente : 

o Eine Aufdeckung des Besitzes kinderpornographischer Erzeugnisse wäre i n  

der Praxis weitgehend unmöglich oder doch nur  im Wege von Nachfor­

schungen möglich, die mit massiven E ingriffen in die Privatsphäre verbun­

den wären. Die Strafverfolgungsbehörden wären im großen und ganzen auf 

Anzeigen aus dem sozialen U mfeld und zufäll ige Funde bei Hausdurchsu-

chungen angewiesen (Vol lzugsdefizit) . 

o Die Strafverfolgung des Herstellers und Anbieters von Kinderpornos sei 

häufig von Informationen des Empfängers und Konsumenten einzelner Vi­

deos abhängig. Die Kriminalisierung des bloßen Besitzes würde somit zum 

Verlust wichtiger Zeugen und zur Gefahr einer Solidarisierung von Produ­

zenten und Konsumenten führen, sodaß die Überführung der Herstel ler, 

Drahtzieher und Geschäftemacher erschwert würde. 

o Eine Kriminalisierung des Besitzes von Kinderpornographie (Totalprohibiti­

on) würde angesichts der anzunehmenden Preiselastizität eines Großtei ls 

der Nachfrage voraussichtlich zu einem Preisanstieg einschlägiger Produkte 

führen und damit einen Anreiz für den Einstieg der organisierten Kriminalität 

bieten. 

o Ein durch die Nachfrage des Konsumenten möglicherweise ausgelöster 

Produktionsanreiz werde durch die Möglichkeit der Herstel lung unzähliger 

Kopien eines einzigen "Master-Videos" durch Händler bzw. Cutter stark 

abgeschwächt. 

o Strafrechtliche Reaktionen auf den - zweifelsohne unerwünschten - Besitz 

von Kinderpornographie seien n icht geeignet, tiefgreifende Veränderungen 

der Realität herbeizuführen.  Die Bereitschaft der Konsumenten, ihre 
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abnorme Neigung zu deklarieren, eine Fachberatung i n  Anspruch zu neh­

men und sich einer Therapie zu unterziehen, könnte durch eine Totalprohibi­

t ion beeinträchtigt werden .  

Im Hinblick auf die öffentliche Debatte zur Kinderpornographie, i n  der 

die für eine (uneingeschränkte) Strafbarkeit auch des Besitzes pornographischer 

KinderdarsteJlungen eintretenden Stimmen deutlich überwogen bzw. in  der den 

angeführten Pro-Argumenten vielfach mehr Gewicht beigemessen wurde, bezieht 

der Entwurf das Sichverschaffen und den Besitz solcher pornographischen Dar­

stel lungen in die Strafbarkeit ein .  Letztl ich wird der Gesetzgeber i n  Abwägung der 

angeführten Pro- und Kontra-Argumente und im Lichte der Ergebnisse des Begut­

achtungsverfahrens zu entscheiden haben ,  inwieweit das Sichverschaffen und 

der Besitz von pornographischen Darstellungen mit Unmündigen künftig gericht­

l ich strafbar sein sollen. 

2. Tatobjekt des vorgeschlagenen § 3 sollen im Sinne der Begriffsbe­

stimmung des § 1 Z 2 pornographische Darstellungen mit Unmündigen sein,  die 

ein tatsächliches Geschehen bi ldlich wiedergeben. 

Tathandlungen (Begehungsweisen) nach § 3 sollen das Sichver­

schaffen und das Besitzen einer oder mehrerer pornographischer Darstel lungen 

mit Unmündigen sein.  E in Tatobjekt verschafft sich, wer daran - durch welchen 

Vorgang auch immer - Gewahrsam erlangt. Ein Tatobjekt besitzt, wer daran allein 

oder gemeinsam mit anderen Gewahrsam hat. 

Der Entwurf geht davon aus, daß die Tat n icht rechtswidrig ist, wenn 

sie der Strafrechtspflege, der Wissenschaft oder sonst einem allgemein anerkann­

ten Zweck dient. Von einem solchen Zweck wird vor allem dann auszugehen 

sein,  wenn beispielsweise von einer zuständigen öffentlichen Stel le eine Untersu­

chung zu aktuellen Entwicklungen im Bereich des Kinderpornographiemarktes i n  

Auftrag gegeben oder durchgeführt wi rd (wie z.B. im Falle der Studie "Kennwort 

KNOSPE") oder wenn i n  der Öffentlichkeit oder in  einem Medium eine 
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verantwortungsbewußte Auseinandersetzung mit dieser Thematik unter Heranzie- I . 
hung von Anschauungsmaterial stattfindet. 

Der subjektive Tatbestand verlangt (zumindest bedingt) vorsätzliche 

Begehung. Ferner ist ein Besitzwil le (animus rem sibi habendi) Voraussetzung für 

die Tatbi ldmäßigkeit. Das bloße Innehaben, ohne das Tatobjekt als das seine an­

sehen zu wollen, sol l  für die Strafbarkeit n icht ausreichen. Wer also ungewollt i n  

den Besitz solcher Produkte kommt, wird sie vernichten oder sich ihrer sonst ent­

ledigen müssen, um sich nicht strafbar zu machen. In  diesem Zusammenhang 

wird auch auf die vorgeschlagene Übergangsbestimmung des § 13 Abs. 3 

hingewiesen. 

Für das bisher nicht unter Strafsanktion stehende Besitzverbot er­

scheint ein Strafrahmen bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe oder bis zu 360 Ta­

gessätzen Geldstrafe jedenfalls ausreichend. 

Zu § 4: 

1 .  Der vorgeschlagene § 4 sol l - über die Bestimmung des § 2 

hinaus - einen strafrechtl ichen Schutz Unmündiger vor bestimmten Formen von 

Pornographie, die ihre Entwicklung gefährden können, gewährleisten .  Mit dieser I 
Bestimmung wird aber auch ein mittelbarer (§ 4 Z 2) und ein unmittelbarer (§ 4 

Z 3) Konfrontations- und Belästigungsschutz für Jugendliche (Personen über 

14 Jahren) und Erwachsene sichergestellt ,  die ein Interesse daran haben, nicht 

ungewollt mit aufdringl icheren Formen von Pornographie i n  der Öffentlichkeit kon­

frontiert zu werden. 

Soweit sich der vorgeschlagene Tatbestand des § 4 auf die Defin it ion 

des § 1 Z 5 (die "entwicklungsgefährdende pornographische Darstel lung") be- ! 

zieht, stellt er e in abstraktes Gefährdungsdel ikt dar; es kommt dabei nur auf die ! 
objektive Eignung an, eine sexuelle Entwicklungsgefährdung Unmündiger zu b$­

wirken ,  wobei die Möglichkeit der Gefährdung genügt. Der tatsächliche Eintritt 
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einer Gefährdung soll nicht Voraussetzung für die Tatbestandsmäßigkeit sein.  Die 

Eignung einer pornographischen Darste"ung zur Entwicklungsgefährdung so" 

aber zugleich auch die (Unter-)Grenze markieren ,  ab der ein Konfrontations- und 

Belästigungsschutz für Erwachsene und Jugendliche gerechtfertigt erscheint. 

2. Die Tathandlungen nach Z 1 sollen darin bestehen, daß der Täter 

ein Tatobjekt einem Unmündigen anbietet, verschafft oder überläßt, vorführt oder 

sonst zugänglich macht. An der Tatbi ldmäßigkeit soll es (in Anlehnung an § 208 

StGB) fehlen, wenn eine Gefährdung nach der Person des betroffenen Unmündi­

gen im konkreten Fa" unmöglich (objektiv ausgeschlossen) ist, etwa wei l die por­

nographische Darste"ung einem Kleinkind, das ihren Gehalt noch nicht zu erfas­

sen vermag, oder aber einem sexuell völl ig verwahrlosten Unmündigen (z.B .  einer 

1 3jährigen Prostituierten) zugänglich gemacht wird. 

Nach der Z 2 so" auch derjenige in die Strafbarkeit einbezogen wer­

den ,  der eine Pornographiedarstel lung im  Sinne des § 1 Z 5 auf eine Weise aus­

stel lt, (einem oder mehreren) anderen vorführt oder sonst zugänglich macht, daß 

sie von einem Unmündigen wahrgenommen werden kann. Für die Tatbestands­

mäßigkeit nach Z 2 so" es also genügen, daß die Möglichkeit der Wahrnehmung 

des Tatobjektes durch einen (einzigen) Unmündigen (und nicht wie nach dem gel­

tenden § 2 durch einen g rößeren Kreis von Personen unter 1 6  Jahren) gegeben 

ist. Damit wi rd im übrigen - abgesehen von der Tatbestandsalternative der Z 3 -

mittelbar auch ein Konfrontations- und Belästigungsschutz für Jugendliche und 

Erwachsene - unter Wahrung der Freiheit des erwachsenen Staatsbürgers, selbst 

zu bestimmen, ob er (legal zugängliche) Pornographie konsumieren 

wi l l  - sichergestel lt. Tatobjekte werden für Unmündige i nsbesondere dann wahr­

nehmbar sein ,  wenn sie an Orten, die von Unmündigen erlaubterweise und ohne 

Überwindung eines (tatSächlichen) Hindernisses betreten werden können, frei zu­

gängl ich sind. 

Die vorgeschlagene Tatbestandsalternative der Z 2 wi l l außerdem 

sicherstellen, daß Betreiber von Sexshops und ähnl ichen U nternehmen, die (an 
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sich) von Unmündigen ohnehin nicht betreten werden dürfen, dafür Sorge tragen, 

daß Pornographiedarstel lungen im Sinn des § 1 Z 5 für Unmündige nicht nur nicht 

unmittelbar zugängl ich sind, sondern auch von außerhalb des Geschäftslokales 

nicht wahrgenommen werden können. 

3 .  Die Tathandlungen der Z 3 sol len darin bestehen, daß der Täter 

e in Tatobjekt auf eine Weise ausstel lt ,  (einem oder mehreren anderen) vorführt 

oder sonst zugänglich macht, daß es von einem anderen (Dritten) ungewollt (oh­

ne dessen Einverständnis) wahrgenommen wird. Mit dieser Tatbestandsalternati­

ve sollen mögliche Lücken des schon durch die Z 2 mittelbar auch für Jugendlicha 

und Erwachsene gewährleisteten Konfrontations- und Belästigungsschutzes ge­

schlossen werden. Damit wird dem Interesse des Einzelnen, nicht ungewollt mit 

aufdringlicheren Formen von Pornographie konfrontiert zu werden ,  durch die 

Pornographiegesetzgebung - und nicht wie bisher nur durch die 

Judikatur - ausdrücklich Rechnung getragen. Mit dieser Bestimmung können etwa 

Fälle erfaßt werden, i n  denen Erwachsenen Tatobjekte (z.B.  Pornohefte) unaufge­

fordert zugesendet werden.  

4. Der Entwurf geht davon aus, daß d ie Tat n icht rechtswidrig ist, 

wenn sie der Strafrechtspflege, der verantwortungsbewußten sexuellen Aufklä­

rung oder sonst einem anerkannten Zweck dient. Ein solcher Zweck wird vorlie­

gen, wenn beispielsweise eine ernsthafte mediale Auseinandersetzung mit The­

men der Sexualität (unter Verwendung von Tatobjekten zu Demonstrationszwek .. 

ken) erfolgt. 

5. Die subjektive Tatseite des § 4 sol l  im  U nterschied zu § 2 des gel­

tenden Pornographiegesetzes nicht auf wissentliches, sondern auf (bedingt) vor­

sätzl iches Handeln abgestel lt sein .  Damit sol len vor allem der Pornographiehan .. 

dei zu größerer Sorgfalt beim Vertrieb pornographischer Produkte verhalten und 

Lücken des geltenden Rechtes im Bereich des Schutzes Unmündiger vor Porno­

graphie geschlossen werden. Ferner können dadurch Beweisschwierigkeiten ver­

mieden werden ,  die i m  Zusammenhang mit dem Nachweis eines wissentlichen 
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HandeIns auftreten. Der (zumindest bedingte) Vorsatz des Täters m u ß  alle Tat­

bildmerkmale umfassen .  

6.  D ie  Subsidiaritätsklausel des § 4 soll klarstellen, daß eine Tat­

handlung, die sowohl  die Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 als auch die des 

§ 4 erfüllt, ausschließlich nach § 2 strafbar ist. 

7. Die Strafdrohung des § 4 mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen orientiert sich am Strafrahmen des § 2 des 

geltenden Pornographiegesetzes. 

Zu § 5 

1 .  E in wichtiges Anliegen des Entwurfes ist es, den mit Pornographie­

fällen befaßten Staatsanwälten und Richtern für den unteren Delinguenzbereich 

sinnvolle alternative Erledigungsformen zur Vermeidung der Durchführung eines 

formellen Verfahrens bzw. einer Verurteilung in die Hand zu geben. Das häufigere 

oder regelmäßige Betrachten i nsbesondere von pornographischen Darstellungen 

mit Unmündigen, aber auch von gewalt- oder tierpornographischen Darstel lungen, 

läßt nämlich meist auf das Vorhandensein sexueller Störungen schließen. Auch 

eine krankhafte psychische Abhängigkeit vom Konsum solcher pornographischer 

Produkte kann unter Umständen entstehen. In den allermeisten Fäl len dürfte es 

sich allerdings um eine eigenständige sexuelle Perversion handeln,  die nur in sel­

tenen Fäl len mit der Neigung einhergeht, das voyeuristisch als erregend Empfun­

dene i n  die Tat umzusetzen. Daher soll primär der Abbau solcher Persönlichkeits­

störungen durch entsprechende ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung 

oder Fachberatung und nicht die Bestrafung das Hauptanliegen der strafrechtli­

chen Reaktion des Staates in diesem Bereich sein .  

Die Alternativen zur Bestrafung sollen vor allem im Fall des Besitzes 

von Kinderpornographie in Betracht kommen. Aus kriminalpolitischen 
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Erwägungen sol l  der Schwerpunkt des Verfahrens aber auch i n  anderen geeigne­

ten Fällen auf i nformelle Reaktionsformen verlagert werden können. Auch einem 

Täter, der als Ausfluß einer sexuellen Abweichung etwa Unmündigen Pornogra­

phie zugänglich macht, sol lte, sofern er i n  diesem Zusammenhang nicht auch ei­

ne Sexualstraftat begangen hat, die Möglichkeit einer solchen Behandlung oder 

Beratung zuteil werden.  

2. Voraussetzung für die Anwendung des § 5 wird ein hinreichend 

geklärter Sachverhalt bzw. ein verdichteter Tatverdacht sein .  Dabei wird zu be­

achten sein,  daß für den Angezeigten (Beschuldigten) weiterhin die Unschulds­

vermutung (Art. 6 Abs. 2 MRK) gi lt. 

3. Derjenige, der ausschließ lich wegen des Besitzes oder des Sich­

verschaffens einer pornographischen Darstellung mit Unmündigen angezeigt 

wird, soll unter den im § 5 genannten Voraussetzungen einen Anspruch auf die 

vorläufige Zurücklegung der Anzeige haben. Damit soll sichergestel lt werden, daß 

sich der Angezeigte im Falle einer ins Gewicht fal lenden sexuel len Abweichung 

einer Behandlung (z.B. i n  Form einer Sexualtherapie oder zumindest einer Fach­

beratung durch einen Arzt oder PSYChotherapeuten) unterzieht. Die bedingte Zu- . 

rücklegung der Anzeige (vorläufige Einstel lung des Verfahrens) sol l  i n  diesem Fall 

obligatorisch sein  (Abs. 1 ) . 

4. I n  Fällen einer Anzeigeerstattung nach § 3 ,  i n  denen sich die An .. 

zeige nicht auf diesen Tatbestand beschränkt, sondern auch andere Del ikte um­

faßt, sowie i n  Fällen einer Anzeige nach § 2 Abs. 1 oder § 4 sieht der Entwurf die 

Möglichkeit einer vorläufigen Anzeigezurücklegung durch die Staatsanwaltschaft 

vor. Diese faku ltative Form der Verfahrensbeendigung sol l  aber nur dann möglilCh 

sein ,  wenn sie nicht weniger als eine Verurteilung geeignet ist, den Angezeigten 

von (gleichartigen) Straftaten nach diesem Bundesgesetz abzuhalten. Sie n immt 

auf Fälle Bedacht, i n  denen ein Täter wegen einer sexuellen Abweichung se­

xualtherapeutischer Maßnahmen oder einer entsprechenden Beratung bedarf, so­

weit diese Maßnahmen zweckentsprechender und wirksamer erscheinen als eine 

. , 

. i 
, :  I 
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Bestrafung .  Wenn  jedoch i m  Einzelfall e in Bereicherungsvorsatz krim inalpolitisch 

stärker ins Gewicht fällt, soll die Zurücklegung der Anzeige nicht in Betracht kom­

men. D ieser Aussch luß ist nicht in jedem Fall anzunehmen, in dem die Tat aus 

finanziellem Gewinnstreben begangen wurde, vielmehr soll es auf eine am Einzel­

fall orientierte Abwägung der Tatmotive und der krim inalpolitischen Bedürfnisse 

durch den Staatsanwalt ankommen. 

Aber auch in Fällen, in denen eine sexuelle Abweichung - nach der 

Person des Angezeigten und den Umständen des Falles - von vornherein n icht 

anzunehmen ist und somit eine Behandlung oder Beratung nicht erforderlich er­

scheint, soll die Staatsanwaltschaft die Anzeige (für eine Probezeit von zwei Jah­

ren) dann zurücklegen können, wenn die Zurücklegung der Anzeige geeignet er­

scheint, denselben spezialpräventiven Effekt zu erzielen wie eine Verurtei lung. 

Die schon aus Gründen der Gleichbehandlung gebotene Flexibi lität dieser 

Regelung - im Sinne eines Zweckmäßigkeitsprinzips bei der Strafverfolgung - soll 

der Staatsanwaltschaft eine auf den Einzelfall zugeschnittene, angemessene Re­

aktion ermöglichen (Abs. 2) .  

5. Voraussetzung für die (vorläufige) Zurücklegung der Anzeige 

durch den Staatsanwalt soll grundsätzlich die Einholung der Stel lungnahme einer 

psychologischen Beratungseinrichtung darüber sein ,  ob und, wenn ja, welcher Art 

von Behandlung oder Beratung der Angezeigte bedarf. Die in Betracht kommende 

Behandlung oder Beratung (Abs. 6) muß im Einzelfall möglich, d.h. durchführbar 

und n icht offenbar aussichtslos, und für den Angezeigten auch zumutbar sein .  

Wenn beispielsweise der zeitliche Aufwand für den Angezeigten, um zu einer ge­

eigneten Behandlungs- oder Beratungseinrichtung zu gelangen, i m  Verhältnis 

zum Grad seiner sexuellen Abweichung (und zu seinen sonstigen Obliegenhei­

ten) unverhältnismäßig ist, wi rd die Zumutbarkeit nicht gegeben sein.  Die Staats­

anwaltschaft soll auf die E inholung der Stel lungnahme einer psychologischen Be­

ratungseinrichtung nur verzichten können, wenn das Vorliegen einer sexuellen 

Abweichung auf Grund der Umstände des Einzelfalles und der Person des Ange­

zeigten von vornherein n icht zu vermuten ist. Als psychologische 
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Beratungseinrichtungen werden vor allem die i m  Bundesgebiet bereits bestehen­

den Sexual- und Famil ienberatungsstellen in Betracht kommen (Abs. 3) .  

D ie Begutachtung des Angezeigten (in der psychologischen Bera­

tungseinrichtung selbst oder durch deren Vermittlung) soll durch einen mit Fragen 

der Sexualtherapie vertrauten Arzt, Psychologen oder Psychotherapeuten zu ge­

schehen haben. Führt diese Begutachtung zum Ergebnis, daß der Angezeigte 

wegen einer sexuellen Abweichung einer (möglichen und zumutbaren) Behand­

lung oder Beratung bedarf, darf die vorläufige Zurücklegung der Anzeige bzw. die 

bedingte Einstellung des Verfahrens nur unter der Bedingung erfolgen, daß der 

Angezeigte (sofern er jugendlich ist, mit Zustimmung seines gesetzlichen Vertre­

ters) seine Bereitschaft erklärt, sich einer solchen Behandlung oder Beratung zu 

unterziehen (Abs. 4 und 5). 

Als Behandlung oder Beratung kommen je nach den U mständen des 

Falles die ärztliche, d.h .  i n  der Regel die psychiatrische Behandlung, die Psycho­

therapie bzw. Sexualtherapie und die Einzelberatung (Sexualberatung) sowie ge.; 

gebenenfalls die Einbeziehung des Angezeigten i n  eine Famil ienberatung 

oder -therapie in Betracht (Abs. 6) . 

Zu § 6 : 

Von der vorläufigen Zurücklegung der Anzeige nach § 5 sollen die 

psychologische Beratungseinrichtung und der Angezeigte (bei Jugendlichen auoh 

sein gesetzlicher Vertreter) zu benachrichtigen sein.  D ieser Verständigung ist ei� 

ne Belehrung anzuschließen , die dem Angezeigten den Sinn und die Rechtswir" 

kungen der vorläufigen Zurücklegung der Anzeige i n  Verbindung mit der getroff$-

nen Maßnahme klar machen soll. 

Die Staatsanwaltschaft (das Gericht) soll dem Angezeigten auftragen 

können,  Bestätigungen über den Beginn ,  den Fortgang oder die Beendigung dar 

Behandlung oder Beratung vorzulegen. 
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Der Abschluß der Behandlung oder Beratung zieht noch nicht das 

endgültige Absehen von Strafverfolgung (bzw. die endgültige Einstel lung des Ver­

fahrens) nach sich, sondern erst der Ablauf der zweijährigen Probezeit. 

Zu § 7: 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 sol l  der Verfol­

gungsverzicht der Staatsanwaltschaft zwingend sein. Wird trotzdem ein Verfol­

gungsantrag oder ein Antrag auf Bestrafung wegen eines (ausschl ießlich ange­

zeigten) Vergehens nach § 3 gestellt, so soll das Gericht das Verfahren 

vorläufig einzustellen haben. 

Auch wenn die Staatsanwaltschaft von der fakultativen Bestimmung 

des § 5 Abs. 2 n icht Gebrauch macht (etwa aufgrund der Annahme, daß bei der 

Tat ein Bereicherungsvorsatz überwiegend ins Gewicht fällt) , soll das Gericht bis 

zum Sch luß der Hauptverhandlung das Verfahren vorläufig auf Probe einzustellen 

haben, wenn es zu einer anderen rechtlichen Beurtei lung als die Staatsanwalt­

schaft gelangt. 

Die Regelungen des § 5 Abs. 3 bis 6 (Einholung der Stel lungnahme 

einer psychologischen Beratungseinrichtung ; Behandlung und Beratung) sowie 

des § 6 (Verständigungen von der vorläufigen Einstel lung; Vorlage von Bestäti­

gungen) sollen dem Sinne nach auch für die vorläufige Einstel lung des Strafver­

fahrens durch das Gericht gelten (Abs. 1 ) . 

Der Beschluß auf vorläufige Verfahrenseinstellung für eine Probezeit 

soll in Anlehnung an die Vorgangsweise bei Strafverfügungen (§ 460 Abs. 2 

StPO) und bei vorläufigen Verfahrenseinstel lungen nach dem Jugendgerichtsge­

setz 1 988 (§ 1 0  Abs. 1 )  zunächst nur dem Staatsanwalt zuzustellen sein .  Durch 

diese Regelung soll im Fall der Erhebung einer Beschwerde durch die Staatsan­

waltschaft vermieden werden, daß beim Angezeigten (Beschuldigten) vorzeitig 
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der Anschein einer Erledigung der Sache erweckt wird. Auffassungsunterschiede I :  
zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht wären daher im  Vorfeld eines formellen : 

Strafverfahrens einer ehestmöglichen Lösung durch die Rechtsmittel instanz zuzu­

führen.  Erst dann erscheint die Zustellung des Beschlusses an den Betroffenen 

sinnvol l .  Ist der Angezeigte Jugendlicher, so ist der Beschluß auch seinem ge­

setzlichen Vertreter zuzustellen (Abs. 2 und 3) .  

Wird ungeachtet des Vorliegens der Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 

oder 2 vom Gericht ein Schuldspruch gefällt, so soll das unter den Nichtigkeits­

grund des § 281 "Abs. 1 Z 9 lit. b StPO fallen und im RechtsmiUelweg geltend ge-

macht werden können (vgl .  § 32 Abs. 1 JGG). 

Zu § 8:  

Der Staatsanwalt, der eine Anzeige nach § 5 vorläufig zurückgelegt 

hat, soll nach dem vorgeschlagenen § 8 unter den in den Z 1 bis 3 angeführten 

(alternativen) Voraussetzungen verpflichtet sein,  das Strafverfahren nachträglich 

einzuleiten .  U nter denselben Voraussetzungen soll das Gericht ein nach § 7 vor­

läufig eingestelltes Strafverfahren fortzusetzen haben. 

Die vorgeschlagene Bestimmung des Abs. 1 Z 1 soll dem Staatsan­

walt bzw. dem Gericht die Möglichkeit einräumen, ein (vorläufig nicht eingeleitetes 

oder eingestelltes) Strafverfahren nicht erst im Falle der Verurtei lung des BeschUl­

digten wegen einer vor Ablauf der Probezeit begangenen (weiteren) strafbaren 

Handlung nach diesem Bundesgesetz nachträglich einzuleiten bzw. fortzusetzen, 

sondern schon dann,  wenn ein Antrag auf Bestrafung der Staatsanwaltschaft vor­

l iegt. Damit soll dem Grundgedanken des § 494a StPO Rechnung getragen wer­

den ,  wonach stets möglichst eine gemeinsame Erledigung offener Straffestset-

zungen erfolgen sol l .  

Ferner sol l das Strafverfahren eingeleitet bzw. fortgesetzt werden, 

wenn ein (an sich) behandlungsbedürftiger Angezeigter (Beschuldigter) die 
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Behandlung oder Beratung (§ 5 Abs. 6) n icht bloß vorübergehend, sondern be­

harrl ich verweigert (Abs. 1 Z 2). 

Abs. 1 Z 3 sieht die Möglichkeit vor, daß der Angezeigte 

(Beschuldigte) - abgesehen von den im § 5 Abs . . 3 bis 6 enthaltenen Zustim­

mungserfordernissen und Bedingungen - jederzeit auch die Fortsetzung des 

Strafverfahrens begehren kann, etwa um den gegen ihn vorliegenden Tatverdacht 

zu entkräften.  Damit wird der Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) Rech­

nung getragen. 

Nach § 8 Abs. 2 soll das eingeleitete (bzw. fortgesetzte) Strafverfah­

ren neuerlich ( im Falle einer noch nicht abgelaufenen Probezeit bedingt) einzu­

stel len sein,  wenn das Verfahren wegen der neuen Tat, die Anlaß der nachträgli­

chen Ein leitung bzw. Fortsetzung des Strafverfahrens nach Abs. 1 Z 1 war, mit 

Einstel lung oder Freispruch endet (vgl. § 20 Abs. 2 des Suchtgiftgesetzes) . Die 

erneute Einstel lung des fortgesetzten Verfahrens soll daher jedenfalls dann erfol­

gen, wenn das Verfahren wegen der neuen Tat aus rechtlichen oder aus Beweis­

gründen nicht zur Verurtei lung führt, aber auch in Fällen einer (nochmaligen) Ein­

stel lung des neuen Verfahrens nach § 5. 

Zu § 9 

§ 9 sieht vor, daß das Gericht im  Fall des § 7 nach Ablauf der Probe­

zeit einen Beschluß zu fassen hat, wonach das Strafverfahren 

endgültig eingestellt wi rd, sofern es nicht gemäß § 8 Abs. 1 fortgesetzt wurde. 

Auch gegen diesen Beschluß soll der Staatsanwaltschaft die Beschwerde an den 

übergeordneten Gerichtshof zustehen. 

Zu § 1 0 : 

Die notwendige ärztliche oder psychotherapeutische Beratung oder 

Behandlung (§ 5 Abs. 3 bis 6) sowie die Behandlung eines Rechtsbrechers, dem 

311/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)56 von 93

www.parlament.gv.at



4 2  , 
I 
l i  I :  

eine gerichtliche Weisung ertei lt worden ist, sich einer notwendigen ärztlichen Be- 1 1  
handlung oder Psychotherapie zu unterziehen (§ 51 Abs. 3 StGB),  sollen nicht an 

der Mittellosigkeit des Betroffenen scheitern. In Anlehnung an § 46 JGG und § 21 

SGG sieht der Entwurf vor, daß der Bund die Kosten insoweit (subsidiär) zu über­

nehmen hat, als kein sozialrechtlicher Anspruch auf Kostenersatz besteht und 

dieser das Fortkommen erschweren würde. Die Entscheidung über die Kosten­

übernahme durch den Bund soll (wie nach § 46 JGG) mit Besch luß von dem Ge­

richt getroffen werden, das das Verfahren vorläufig eingestellt (§ 7) oder die Wei­

sung erteilt hat. Wenn der Staatsanwalt die Anzeige vorläufig zurückgelegt hat, 

sol l  jenes Gericht zur Beschlußfassung zuständig sein,  das tür das (vorläufig un­

terbleibende) Strafverfahren zuständig wäre (Abs. 2). 

Zu § 1 1 :  

1 .  Der § 1 1  sieht im Falle der Entdeckung und Beschlagnahme ein­

schlägiger pornographischer Darstel lungen die Einziehung der Bi lder und Bi ldträ­

ger (beispielsweise Videokassetten ,  Pornohefte, Fotos, Dias, Negative etc. )  als 

flankierende Maßnahme zu den gerichtlichen Strafdrohungen unabhängig davon 

vor, ob eine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden kann oder nicht. Dia 

E inziehung von Bi ldern und Bi ldträgern, die pornographische Darstellungen mit 

Unmündigen, gewaltpornographische Darstellungen oder pornographische Dar­

stel lungen mit Tieren wiedergeben, soll unter allen Umständen erfolgen. Im Falle 

einer Sicherstel lung von Tatobjekten im Sinn des § 4 soll die Einziehung dagegen 

gegebenenfalls davon abhängig sein,  ob von einer an der mit Strafe bedrohten 

Handlung nicht beteil igten Person Rechtsansprüche erhoben werden und ob die· 

se Person Gewähr dafür bietet, daß die Bi lder und Bildträger nicht zur Begehung 

einer der im § 4 bezeichneten Taten verwendet werden. 

Der Klammerausdruck im § 1 1  Abs. 1 (Verweis auf die Bestimmun­

gen der §§ 26 StGB, 443, 444, 445, 446 StPO) soll e inerseits klarstellen, daß i n  

den bezeichneten Fäl len immer mit Einziehung vorzugehen ist, und zwar unab­

hängig davon ,  ob die materiellen Voraussetzungen des § 26 StGB gegeben sind, 
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und andererseits ausdrücklich auf die Anwendung der angefüh rten prozessualen 

Bestimmungen einschließlich derjenigen über das selbständige Einziehungsver­

fahren (§§ 445, 446 StPO) hinweisen. 

2. Der Entwurf stellt die Einziehungsbestimmung nicht auf Medien­

werke, sondern auf Bi lder und Bi ldträger ab, die eine pornographische Darstel lung 

im Sinn des § 1 Z 2 bis 5 zum Gegenstand haben. Bi lder und Bi ldträger im Sinn 

des § 1 1  Abs. 1 werden zwar zumeist auch Medienwerke (§ 1 Abs. 1 Z 3 Medien­

gesetz) sei n ;  wird aber beispielsweise eine kinderpornographische Videokqssette 

oder eine solche Fotographie von privater Seite hergestellt, wi rd es sich i n  der Re­

gel nicht um ein Medienwerk handeln ; denn nach der Begriffsbestimmung des § 1 

Abs. 1 Z 3 des Mediengesetzes ist "Medienwerk" ein zur Verbreitung an einen 

g rößeren Personenkreis bestimmter, in  einem Massenherstel lungsverfahren i n  

Medienstücken vervielfältigter Träger von Mittei lungen oder Darbietungen mit ge­

danklichem Inhalt. 

Sofern es sich um ein Medieninhaltsdelikt handelt, soll die Einzie­

hung des verfahrensgegenständlichen Bi ldes oder Bi ldträgers nach Maßgabe des 

§ 33 des Mediengesetzes zu erfolgen haben. Verstöße nach dem vorgeschlage­

nen § 4 Z 1 werden in keinem Fall Medieninhaltsdelikt sein,  denn die Strafbarkeit 

tritt erst durch Anbieten, Verschaffen, Überlassen ,  Vorführen oder sonst Zugäng­

lichmachen gegenüber einem Unmündigen ein. 

Zu § 1 2: 

1 .  Mit dem vorgeschlagenen § 1 2  soll die - von einem strafrechtlichen 

Verschulden unabhängige - Haftung des Unternehmers für Geldstrafen ,  die über 

dessen Mitarbeiter wegen Verstößen gegen die Strafbestimmungen dieses Ent­

wurfes verhängt werden ,  in  Anlehnung an die Bestimmungen über den Verfall und 

die Abschöpfung der Bereicherung im Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches 

(§§ 20 Abs. 5, 20a StGB) neu geregelt werden .  
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Diese Unternehmerhaftung setzt zumindest grob fahrlässiges Verhal- I . 

ten voraus. Der U nternehmer soll tür Geldstrafen nur dann haften, wenn er zur 

Begehung einer nach § 2 oder § 4 strafbaren Handlung einer in seinem Betrieb 

tätigen Person "zumindest durch auffal lende Sorglosigkeit" beigetragen hat; damit 

ist jedoch kein  Tatbeitrag im Sinne des § 1 2  (dritte Alternative) StGB gemeint. 

Ferner setzt die U nternehmerhaftung voraus, daß der Unternehmer durch die Tat 

einen Vermögensvorteil erlangt hat oder hätte erlangen sollen. So wird ein Fall 

von Unternehmerhaftung vorliegen, wenn ein Unternehmer Kenntnis davon hat, 

daß eine in seinem Betrieb tätige Person mit absolutem Verkehrsverbot belegte 

pornographische Produkte verkauft, und dies h innimmt, wei l ihm der Verkaufser-

lös zufl ießt. Ist der Betreiber des Unternehmens keine natürliche Person, so wird 

das Verschulden der de jure oder de facto mit der Geschäftsführung betrauten 

Person maßgebend sein.  

2. Zur Vermeidung von Auslegungsproblemen schlägt der Entwurf im 

Abs. 2 eine Umschreibung des Haftungssubjektes "Unternehmer" i n  Anlehnung 

an das Konsumentenschutzgesetz vor: Unternehmer ist, wer ein Unternehmen 

betreibt. Damit ist auch der Pächter eines Unternehmens oder der sonst aus­

schließlich im eigenen Namen Nutzungsberechtigte erfaßt (vgl. KREJCI ,  Hand­

buch zum Konsumentenschutzgesetz, 21 0). Unter dem Begriff "Unternehmen" ist 

jede auf Dauer angelegte, organisierte, selbständige wirtschaftliche Tätigkeit zu 

verstehen, mag sie auch nicht auf Erwirtschaftung eines Gewinnes ausgerichtet 

sein.  Juristische Personen (z.B. Aktiengesellschaften oder Gesel lschaften mit be­

schränkter Haftung), die ein solches Unternehmen betreiben, gelten als U nterneh­

mer (Abs. 2). 

Durch diese Bestimmung sollen i nsbesondere Sexshopinhaber, Vi­

deothekare, Zeitschriftenhändler und andere Unternehmer, die (auch) mit porno .. 

graphischen Produkten Handel treiben, dazu verhalten werden, bei der Beaufsich­

tigung ihres Verkaufspersonals besondere Sorgfalt walten zu lassen und darauf 

zu achten,  daß i n  i hrem Betrieb nur verkehrsfähige pornographische Erzeugnisse 
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unter Beachtung der gerichtlichen Jugendschutzbestimmung des § 4 des Entwur­

fes und der Jugendschutzgesetze der Länder vertrieben werden .  

Auf die in  den Fäl len des vorgeschlagenen § 1 2  anzuwendende Ver­

fahrensbestimmung des § 444a StPO (die ih rers.eits auf die §§ 443 und 444 StPO 

verweist) wird hingewiesen. 

3 .  Als flankierende Maßnahme zu den übrigen legislativen Schritten 

hat das Bundesministerium für Justiz bereits im Juni 1 992 in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Famil ie einen Textvorschlag 

ausgearbeitet, der in die Gewerbeordnungsnovelle 1 992, BGBI .Nr. 29/1 993, auf­

genommen wurde, die mit 1 .7. 1 993 i n  Kraft tritt. Nach § 87 Abs. 1 Z 3 GewO wird 

nun einem Gewerbeinhaber die Gewerbeberechtigung (auch) dann entzogen wer­

den können, wenn er i nfolge schwerwiegender Verstöße gegen die im  Zusam­

menhang mit dem betreffenden Gewerbe besonders zu beachtenden Rechtsvor­

schriften und Schutzinteressen die für die Ausübung des Gewerbes erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt. Damit besteht eine rechtliche Möglichkeit, I n­

habern von Videotheken, Pornoläden usw. bei gravierenden Verstößen gegen 

das Pornographiegesetz die Gewerbeberechtigung zu entziehen. 

Zu § 1 3 : 

Der Entwurf sch lägt im  Zusammenhang mit der erwogenen Pönali­

sierung auch des Besitzes kinderpornographischer Produkte (§ 3) eine auf den 

Zeitpunkt des I nkrafttretens abzustel lende (befristete) Übergangsbestimmung vor 

(§ 1 3  Abs. 3), die einen zwingenden Verfolgungsverzicht der Staatsanwaltschaft 

vorsieht, wenn - auf Grund der Umstände des Falles - anzunehmen ist, daß der 

Angezeigte schon vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in den Besitz der por­

nographischen Darstel lung mit Unmündigen gelangt ist. D iese Regelung erscheint 

zweckmäßig ,  da Personen, die schon vor Inkrafttreten der vorgeschlagenen Be­

sitzstrafdrohung (also ohne sich dadurch strafbar gemacht zu haben) i n  den Be­

sitz von Kinderpornographie gelangt sind, die Gelegenheit geboten werden soll , 
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sich i nnerhalb angemessener Frist solcher Produkte zu entledigen. Eine generelle I ; 

Pflicht zur Ablieferung, etwa an die Sicherheitsbehörden, erscheint hingegen we-

nig sinnvol l ,  wei l nicht zu erwarten ist, daß sich eine nennenswerte Anzahl von 

Personen den Behörden gegenüber freiwi l l ig als Besitzer von Kinderpornographie 

deklarieren würde. 

Der I nhalt der Vollzugsklausel ergibt sich aus den Zuständigkeitsvor­

schriften des Bundesministeriengesetzes 
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Bericht  de r  B u ndesreg i e ru n g  
( M i n iste rratsbesch l u  ß vom 2 8 . 1 0 . 1 992) 

B e i lag e 

z u m E ntw u rf e i n es Pornog rap h i eg esetzes 
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INHALTSVERZEICHNIS PES BERICHTES 

A.  ERSTE MASSNAHMEN UND EXPERTENGESPRÄCHE 

1 .  Studie " Kennwo rt KNOSPE " 

2 .  Besp rechung mi t den Le i tenden Obe r s t a a t s anwä l ten 

bet ref fend Ve rfolgung einsch l ä g i g e r  St r a f t a ten 

3 .  Gewe rbeo rdnung snove l le 1 9 9 2  

4 .  Expe rtengespr äch i m  Bundesmin i s t e r i um f ü r  Jus t i z  

5 .  Expertengesp räch i m  Bundesmini s te ri um für  Umwelt , 

Jugend und Fami l i e  

6 .  I nformat i onsgespr äch f ü r  d i e  Jus t i z- und 

F ami l i enspreche r der im Pa r l ament vertretenen Parte i en im 

Bundesmi nisterium für Just i z  

B .  DER UMGANG MIT KDmERN UND DEREN BEDROHUNG DURCH 

( PHYSISCHE UND PSYCHISCHE) GEWALT UND SEXUELLE AUSBEUTUNG 

l .  Al lgemeines 

2 .  Opfer Kind 

3 .  Täterpro f i l e  

a )  Kindesmißbrauchst äter 

b )  Kinderpo rnoproduzent und -händler 
c )  Kinderpo rnokonsument 

C .  TECHNISCHER WANDEL UND KINDERPORNOGRAPHIEMARKT 
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D .  ZU DEN MÖGLICHKEITEN DES STRAFRECHTS BEI DER 

BEKÄMPFUNG DER KINDERPORNOGRAPHIE 

E .  LEGISLATIVE MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG UND BESTRAFUNG 

DER KINDERPORNOGRAPHIE 

1 .  Recht s güter 

a )  Ki nderschutz 
b) Einstel lung s ände rung durch Bet r achten 

c )  Kommerz i e l le Aus beutung 

d) Jugendschutz 

2 .  Zum Beg r i f f  de r po rnog r aphi s chen Da rstel lungen 

3 . Anhebung de r St r afdrohu�g für mi t Berei cherung svo r s a tz 

b�g angene Verstöße gegen das  abso lute Verkehrsve rbot von 

Ki nderpo rnog raphie 

4 .  Kr imina l i s i e rung des Anbietens , der Verbrei tung und 

Wei terg a be sowi e des Vo rführens von kinderpo rno g r aphi s chen 
Darstel lungen ohne die Vo raus setzung des 

Be rei che rungsvors atzes ( " Gewinnsucht " )  

5 .  Zur Frage de r Krimi na l i s i erung des Bes i tzes von 

Ki nde rpo rnog r aphie 

6 .  " Obj ekt i ves E inz iehung sverf ahren" bei 

ki nde rpo rnog r aphi s chem Mate r i a l  j eder Art 

F .  UMFASSENDE NEUGESTALTUNG DES PORNOGRAPHIEGESETZES 

G .  FLANKIERENDE GESETZLICHE MASSNAHMEN 

! j 
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B E R I C H T 

Das Thema "Kinderpo rnog raphi e " , der sexue l le Mißbrauch von 

Kindern in diesem Zus ammenhang und die Frage , wi e diesen 

Phänomenen wi rks am zu begegnen i s t , s i nd seit  einiger Zeit 

Gegens t and von Übe rlegungen im 1 n- und Aus l and . 

Aus diesem Anl a ß  fand bereits  vo r der Ent s ch l i eßung des 

Nati ona l r a tes vom 2 6 .  Juni 1 9 9 2  (E 6 0-NR/XVI I I . GP) am 

1 9 . Ma i dieses Jahres ein  Gespräch zwi s chen de r 

Bundesministerin für Fr auenang e legenhei ten DOHNAL , der 

Bundesministerin für Umwelt , Jugend und F ami l i e  

Dkfm . FELDGRILL-ZANKEL , dem Bundesmini s ter -für I nneres 

Dr . LÖSCHNAK und dem Bundesmini ster für Just i z  

Dr . MICHALEK zum Thema " Ki nderpo rno g raphie" s t att . 

Insbesonde re auch a ls Er�ebn i s  dieses Gespräches wurden 

f O lgende Maßnahmen ver anl aßt : 

A .  ERSTE MAßNAHMEN UND ExpERTENGESPRÄCHE 

1 .  Eine im Auftrag  des Bundesminister iums für Umwe l t , 

Jugend und Fami l i e  durchgeführte Untersuchung von zwei 
f re i en Mi t a rbeite rn des ÖsterreiChi s chen Rundfunks 
e rmög l i chte einen ers ten Einb l i ck in Funkt i onswei s en des 
i n l ändi s chen Kinde rpornographiema rktes i diese Studie 
bes chäf t i g t  s i ch aussch l i eß l i ch mi t dem Medium Vi deo und 
wu rde im Juni 1 9 9 2  unter dem Ti t e l  "Kennwor t  KNOSPE " 
vo rgestel l t . 

Da  für  d i e  Recherchen nur zwei Monate zur Ver fügung 
s t anden , konnte nur ein Markt segment und nicht der ges amte 

i n l ändi s che Kinderpornog r aphiemarkt be leuchtet werden . Die 

Untersuchung enthä l t  keine z i f f-ernmäßige AbSChätzung der 

Ausmaße des " Ki nderporno-Ma rkte s " . 
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Die Studie ergab j edoch konkrete Hinwe i se auf Mechani smen 

des Ma r ktes für Ki nde rpo rnog r aphie in Ös terre i ch . Es g i bt 

j edenf a l l s  einen relativ  offen zug äng l i chen Tauschma rkt . 

Au f diesem t reten Anbieter ,  die übe r I ns e r a te nach Kunden 

suchen , I nteressenten , die auf der Suche nach 

einsch l äg igem Materi a l  s ind und ihrer s e i t s  noch ke i ne 

Ve rbindungen zu Abnehme rn haben , sowie S ammler auf . Der 

I nha lt  der im Uml auf bef indl i chen Darstel lungen umf aßt ein  

brei tes Spekt rum und rei cht bi s zu  v a g i n a l em ,  o r a lem unq 

ana lem Geschlecht sverkehr mi t Kindern . 

2 . Ein E rgebnis  des Gespr äches der genannten vier  

Bundesmini s te r  war das  Bemühen , die Tät i g ke i t  der 

Si che rhei ts- und Justi zbehö rden im Bereich de r Aufkl ä rung 

und Ve rfolgung einschl ägiger St r a f t aten zu i ntens ivie ren . 

I n  diesem Sinne wurden di� vier Leitenden 

Qpe rst aatsanwä lte am 15 . Juni 1 9 9 2  anläß l ich e i ner 

Besp rechung im Bundesminister i um für Just i z  auf das 

Problem der Kinderpornogr aphie bes onder s  aufmerks am 

gemacht und beauftr agt , die vorhandenen s t r a f recht l i chen 
Mi ttel in diesem Bereich mi t Nachdruck e i nzusetzen . 
E i nsch l ä g i ge Anzei gen l i egen vo r ,  g e r i cht l i che Erhebungen 
s i nd im G ange . 

3 .  Das Bundesministerium für Just i z  hat im Juni 1 9 9 2  i n  
Z u s ammena rbei t  mi t dem Bundesmin i ster i um f ü r  Umwe l t , 
Jugend und Fami l i e  einen Textvor s chlag  s amt Er l äuterungen 
ausgea rbei tet , der in die Reg i e rungsvor l age zu e iner 
Gewerbeordnungsnovel le 1992  e i ngea rbe i tet wur de . Danach 
so l l  künft i g  einem Gewerbeinhaber die Gewerbeberecht i gung 
( auch ) dann entzogen werden können , wenn er i nf o lge  
s chwerwiegender Verstöße gegen die  im Zus ammenhang mi t tem 
bet reffenden Gewe rbe bes onders  zu beachtenden 
Recht svor s chr i ften und Schutzinteres s en die für  die 
Ausübung des Gewerbes erforde r l i che Zuver l ä s s ig keit  n i cht 

i I 
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mehr be s itzt . Dami t besteht künf t i g  e i ne recht l i che 

Mög l i chke i t , Inhabe rn von Videotheken , Po rno l ä den usw . be i 

g r avie renden Ve rstößen gegen das Po rnog r a phiegesetz d i e  

Gewe rbeberecht i gung z u  entz i ehen . 

4 . Am 14 . September 1 9 9 2  f and im Bundesmi n i ster i um für 

Jus t i z  ein interministeriel l es Expe rtengespräch zum Thema 

"Reform des Por nographiegesetzes unter besonderer 

Be rücks i chtigung des Problems der Kinderpo rnogr aphi e "  

st att . An diesem Gespr äch nahmen neben Ve rt ret e rn des 

Bundesmi n i s t e r i ums für Jus t i z ,  des Bundesmi n i s t e r i ums für 

Umwe lt , Jugend und Fami l i e ,  des Bundesmi n i s t e r i ums für 

I nne res und de r Bundesmini sterin  für F r auenange l egenhei ten 

hochr ang i ge Expe rten der Kinde r- und Jugendpsychi a t r i e , 

Psychothe r apie , Sexu a l f o rs chung , Soz i a l a rbe i t  s owie der 

Ge r � chte und s t a a t s anwa lt�chaf t l i chen Behö rden te i l . Z i e l  

di eses Gesprächs w a r  es , Grund l i nien und Lö sung s ans ätze 

für  e i ne umf assende MOde rni s i e rung des 

Po rnog r aphiegesetzes unter besonderer Berücks i cht i gung des 

Phänomens der Kinde rpo rnog r aphie zu d i s kut i e ren . 

5 .  Am 2 4 . September 1 9 9 2  f and im Bundesmin i s t e r i um für 
Umwe l t ,  Jugend und Fami l i e  ein  Expertenheari ng zum Thema 
" Kindesmißbr auch - Kinderpornographie " unter bes onde rer 
Be rücks i Cht i gung der Opferpers pekt ive s t att , an  dem neben 
Ve rt retern de r e rwähnten Res sorts  z a h l reiche Expe rten aus 
den be re i t s  unter  4 .  genannten Beru f s g ruppen s owie 
Ve rt reter von Familieno rg ani s a t i onen tei lnahmen . 
Gegens t and di eser Ver ans t a l tung wa r d i e  D i s ku s s i on 
bes tehende r Def i z i te beim Schutz von Kindern vo r a l l en 
Fo rmen s exue l len Mißbr auchs und die Erö rterung mög l i che r 
i nteg r i erter  Rea kt i onsmode l le durch Zus ammenwi r ken von 
E i n r i chtungen der Jugendwohl f ahrt ( z . B .  Kinde r- und 
Jugendanwa l t s chaf t ) , de r Kr i seninte rvent i on ( z . B .  
Kinders chutzzent ren ) , Ber a tung s - und the r apeu t i s chen 
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Einri chtungen , Kindergä rten , Schu l en , Ärzten sowie 

Si che rhe i t s - und Justi zbehö rden . 

6 .  Im Zus ammenhang mit der aktue l len Di s ku s s ion hat das 

Bundesminister ium für Jus t iz am 3 0 . September 1 9 9 2  ein  

I n f o rmat i onsgespräch f ü r  d i e  Jus t i z - und F ami l i e nsprechex 

der i m  Pa r l ament vert retenen P a r t e i en unt e r  Tei ln ahme von 

Expe r ten verans t a l te t . Gegens t and dieser Ver a ns t a l tung war  

eine erste Erörte rung der  Ergebni sse  der  im 

Bundesmi ni s ter ium für  Just i z  und im Bundesmi n i s te r ium für 

Umwe lt , Jugend und Fami l i e  statt gefundenen 

Expertengespräche . 

Aus den Expe rtengespr ächen ergeben s i ch die  nachs tehenden 

Übe r legungen ,  Sch lußfo lgerungen und Lösung s ansätze für 
künf ti ge Maßnahmen : 

B .  DER UMGANG MIT KINDERN UND DEREN BEDROHUNG DURCH 
(PHYSISCHE UND PSYCHISCHE) GEWALT UND SEXUELLE AUSBEtJTUIt; 

1 .  A ll gemeines 

Dem Mißbr auch von Kinde rn zur Produkt i on 

" ki nde rpo rnogr aphi schen " Mate r i a l s  l iegt f as t  ausnahms los  

e i ne S Chwe rwiegende Deformat i on e lement a rer 

Bez iehung sberei che mi t erwiesenen phys i sChen und 

psychi schen Langzeitfo lgen zug runde . Die mi t der 

He rstel lung von Kinderpo rno-Videos verbundenen Phänomene 

s t e l len daher einen Aus s chni t t  aus dem sehr v i e l  g rößeren , 

a l l gemei nen Problembereich der Bedrohung von Kindern durch 

Def i z i te und Stö rungen der Bez i ehungen i hrer p r imä ren 

Bezug spe r sonen , deren psychische , emot i ona le und s oz i a le 

I nst abi l i tät  und Überforderung , de ren Nei gung zu 

i nadäqua ten Verh a l tens- und Konf l i kt l ösung smustern usw . 
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dar . Ki nde r s i nd so lchen Def i z iten und Stö rungen a l s 

schwächstes Mi t g l ied ihrer Fami l i e  oft hi l f l os 

ausge l i e fert , s odaß es i hnen .auf G rund i hrer Loya l i t ä t  z u  

ihrer Bezug sperson sehr s chwe r f ä l l t , i hre Ausbeutung nach 

außen zu erkennen zu geben und Hi l fen a nzunehmen . 

Anges i chts dieser Problemlage muß es ein  zent r a les 

An l i egen der Gp.se l l s chaft und des Sta ates s e i n , diesen 

elementa ren Gef ahren für das " Ki ndeswohl "  bes onde rs  im 

Bere ich der Prävent ion entgegenzuwi rken .  Dami t i s t  ni cht 

die Wa rnung der Kinder vor den " bösen Männern"  gemeint , 

die wiede rum Angst  und Ve runs i che rung s chürt , s ondern eine 

gute AUfklä rung von Kindern übe r Sexua l i t ät i n  ihren 

biolog i s chen und emot iona len Aspekten . Kinder und E l tern 

s o l l en über Schu len , Kindergä rten , E rwachsenenbi l dung 

s owie gezie lte Öffent l i chhe i t s arbe i t  i n  o f fener Art und 

We i se über psycho-sexue l le Entwicklungen i nf o rmi ert  

werden . Kinder dürfen i n  der Erz i ehung n i cht nu r a l s  

Obj ekt des Verha l tens Erwachsener , s ondern s i e  müs sen vor 
a l l em a l s  Subj ekt der Entwi cklung i hrer e igenen 
Pe rsön l i chkeit gesehen werden . 

Auf diese We i s e  g i l t  es , e i ne Atmo sphä re zu 

schaffen , i n  der die s tufenweise  Entwicklung der 

Ei genst ändi g keit  und I ndividu a l i t ä t  des Kindes gefö rdert 

und des s en Wi derst ands fähigke i t  gegenüber Übe r g r i f fen , 

Ausbeutung und Mißbr äuchen j eder Art von vornhe r e i n  

gestä rkt wird . Dem Kind müs sen Angebote zur Verfügung 

s t ehen , die es i hm bei sChwe rwi egenden Spannungen und 

Probl emen e r lei chtern , aUßenstehende Ver t r auensper sonen 

a nzusprechen . Die  o f fene und n i cht t abu i s i erte Behandlung 

a l le r  den Mißbr auch von Kindern bet reffenden Fragen i s t  

e i ne Vo raussetzung dafür , daß d a s  "Umfeld"  der 

Angehö r i gen , F reunde und Nachba rn , in Kindergä r ten , 
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Schu len und Arz tordinat i onen der Früher kennung i n  die sem 

Be reich mehr Aufmerks amke i t  wi dmet und den Mut zu 

s i tuat ionsgemäßem ei genem Hande ln f i ndet . Das Kind muß 

auch im Konf l i kt f a l l  mit seiner noch n i cht vo l l  

entwicke lten Per sön l i chke i t  im Mi ttelpunkt a l ler 

Bemühungen und Re akti onen der Außenwe l t  zur Bere i n i gung 

und Bewä l t i gung stehen . Das g i lt im bes onderen auch für 

die Reakt ion s t a a t l i cher Ste l len in Fä l len schwe rwiegende r 

Beeint r ächt i gung des Kindeswohls  durch Gewa l t  und 

sexue l len Mißbrauch . 

2 .  �fe r  Kind 

Be i den Expe rtengespr ächen wurde evi dent , daß d a s  
Haupt augenmerk bei a l len Überlegungen a u f  die  Opfer 

s exue l l en Mißbr auchs geri ��tet werden muß . 

" �i nde rpo rnog raphie"  i s t  ni cht nur i rgendei ne Form der 

a l lgeme inen Po rnographie , s onde rn besteht in e i ner 

f i lmi sch oder photog r aphi sch festgeha l tenen s exue l len 
Mißhand lung oder Ausbeutung von Kindern und Unmündig"en . i 

I 

De r Unters chied zur " no rma len" Po rnog r aphie l iegt neben der 

S t r afba rkeit  des G rundgeschehens ( §§ 2 0 1  f f . StGB)  

o i n  de r ( j e  nach dem Alte r )  v i e l f ach mang e lnden 
E r f a s sung des Geschehens durch das Opfer bzw . in einer 
vorze i t i gen und zume i s t  auf s ich s e lbst reduz i erten 
Konf ront a t i on mit Sexua l a kten ; 

o in der mangelnden f re ien Ent s che i dungs f ähigke i t  und 

Ent s cheidung smö g l ichke i t  des i n  de r Reg e l  persön l i ch 

und f ami l i ä r abhäng i gen Opfer s ; 

o i n  der Ve r letzung der persön l i chen und s exuel len 

Se lbstbest immung des Opfe r s ; 

o i n  de r Ausbeutung von Kindern , s o g a r  auch a l s  Obj ekte 

lukr a t iver Geschäfte von Erwachsenen ; 
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o fe rner auch i n  de r Mißachtung des Rechtes ( des Opf e r s ) 

auf Schutz am ei genen B i l d . 

Wis senschaft l i che Unte rsuchungen an Kinde rn und 

Unmündi gen , die an der Produkt i on po rnogr aphi s che r 

Produkte betei l i g t wa ren , haben den Bewe i s  für s chwe re 

p sychi sche Schäden an di esen erbracht . Es macht dabei 

wenig  Unte rschied , ob die Kinder mi t kö rpe r l i che r oder 
psychi s che r Gewa lt  und Nöt i gung zu ei nem ihrer ( sexue l len) 

Entwicklung inadäqua ten Verha l ten angeha l ten we rden . 

Ge l angt ein Kinderpo rnovi deo den Behö rden zur Kenntnis , so  

l i egt ein Anha ltspunkt für s t r a f recht l i che Nachfo rschungen 
vo r ;  eine umf a s sende Vo rg ang swe i s e  gegen di e sexue l le 

Mißhandlung von Kinde rn mu3 j edoch an f rüherer Ste l le 
e i ns etzen : 

o Vo rbeugung durch ö ffent l i che Information , e i ne of fene 

und s achl i che Sexua l aufk l ä rung von Kindern und 

Jugend l i chen , Stärkung i hres Se lbstbewußtseins und 

Bewußtmachung i hres s exue l len Se lbs tbest immungs recht s . 

o Die Berufsg ruppen , die täg l i ch mi t Kindern zu tun 

haben , wie Kindergärtner innen , Lehrer und Erz iehe r , 

Ki nde rpsycho l ogen und SChu l ä rzte , s o l len ver s t ä rkt i n  

d i e  Lage versetzt we rden , die vom Opfer  ausgesendeten 

" Not s i gnal e" , die kö rpe r l i chen und psychi schen 
Symptome , die häuf i g  bei mißbrauchten Kindern 

auft reten , zu erkennen und mi t diesem Problem 

umzugehen . 
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o Ki nderschu tzzent ren und spez i e l le E i n r i chtungen , die  

Hi lfen be i sexue l lem Mißbr auch anbi eten , so l len 

hinrei chend f i nanz iert we rden , sodaß s i e  neben ihrer 

be ratenden , unterstützenden und the r apeut i s chen Hi lfe 

auch kurz f r i s t i ge Notunterbr ingung smög l i chke i ten für 

Ki nde r in bedroh l i chen Situati onen anbi eten können 
( Ki nde rwohng ruppen ) .  

o Bere i t s  bestehende Aufnahmestationen de r ö f fent l i chen 
Jugendwoh l f ahrt s o l len so ausgebaut bzw . mod i f i z i e rt 
we rden , daß s ie von Kindern und Jugend l i chen in 

Not s i tuati onen ohne Ang st vo r bü rokr a t i s chen Hü rden 

aufgesucht werden können . 

o Al le angebotenen Notunterkünf te müs sen unte r  Kindern 

und Jugend l i chen hinre� chend bekannt gemacht werden . 

o Die psychischen Be l astungen von Kindern und 

Jugend l i chen im Zuge gericht l i cher Ver f ahren s o l len so 
we i t  wie mög l i ch reduz iert werden . 

o Ki nde r und Jugend l i che , d i e  Opfer eines s exue l len 

Mißbr auchs gewo rden s ind , dürfen nicht eine r  

Zuf a l l s behandlung übe r l as sen werden , s ondern e s  müs sen 

psycho- soz i a le Konf l i ktbereinigung smodel le entwicke l t  

we rden , i n  deren Rahmen i hnen von entsprechend 

ausgebi l deten Ther apeuten geho l fen wi r d ,  das  e r lebte 

Trauma zu bewä l t i gen . 

3 .  Täterprofi le 

a )  Kindesmißbrauchstäter : Die "Täter"  s i nd kei ne 
e i nhe i t l i ch s t rukturi erte Personeng ruppe , s ondern es 
hande l t  s i ch um Pe rsonen unte rschied l i chster 

, 
i ;  
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Typo logie und Phänomeno logie ; nachf o l gende Täte rtypen 

kommen in Bet r acht : 

o infant i ler Täter , de r s i ch in seiner Sexu a l entwi cklung 

auf dem He rzeige a ltersniveau eines etwa 4 -Jähri gen 

bef i ndet ; 
o ödipa ler Täter , de r s i ch i n  seine r  Sexu a l entwi ck lung 

auf dem Vater-Mutter-Kinder-Spie lnive au bef indet ; 
o ado leszente r Täter , der s i ch ' i n das  Entdeckung s a l ter 

der genita len Sexua l i t ät ve rsetzt ( Neug i e rverhalten ) i 
o Mr . Higg ins-Typus ,  de r ve rmeint , der e i nz i ge zu sein , 

der we iß "wie es geht " ; 
o Sadoma sochi st , der Lus t  an B rut a l i t ät und Le id hat ; 
o Pädophi le und Päderas ten , die aus dem Wunsch , vom Kind 

akzeptiert und geliebt zu werden , zu sexue l len 

Übergri f fen schreiten ; 
o narzißt i s cher Typ , be i dem die Selbs t l iebe überwiegt ; 

o dementer Typ (Altersschwachs i nn mi t mange lnden 

Hemm-Brems-Kont ro l lmechani smen ) ; 
o Ge i s teskranke . 

Neben der gene r a l- und spez i a lp r äventi v  geme inten 
Androhung von St r a f s ankt i onen wä ren oft  sehr l angwi e r i ge 
p sychothe r a peut i s che Kontakt e  notwendig , um bei 
Ki ndesmißbr auchs t ätern ein t atentsprechendes 
Un rechtsbewußt sein zu wecken - wobei es imme r  wi eder F ä l le 
g i bt , bei denen dies ni cht gel ingt . Geht Kindesmißbr auch 
mi t einer Pädophi l ie e i nher , so  ges t a l t et s i ch die 
Behandlung besonders  s chwierig . Nach AUf f a s sung der 
Expe r ten ist a l lerding s  bei Übe r legungen über a l l f ä l l i ge 
zwangswe i s e  p sychother apeut i sche Behandlungen von 
vo rnherein Skep s i s  angebracht . 
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Die Erf ahrung , daß Ki ndesmißbr auchs t ä t e r  häu f i g  im enge ren 

Fami l i enkre i s  zu f i nden s i nd ,  g i l t g runds ätz l i ch auch für 

die Bete i l i gung an de r He rstel lung von Ki nde rpo rnog r aphi e : 

Ein g roße r Te i l  so lche r Po rnos wird  von vätern oder 
"Onke ln" mi t den eigenen oder i hnen s onst nahe s tehenden 

abhäng i gen Kinde rn he rgeste l l t . Die  besonde re Abhäng igke i t  

von Täter und Opfer i n  einem f ami l i a len Bez i ehung s gefüge , 

wie s i e  häuf i g  beobachtet we rden kann , gest a l tet j edoch 
s owohl  die Aufdeckung a l s  auch ein angemessenes Vo rgehe� 

gegen die Täter besonde rs schwi e r i g . So l che 

" verschwiegene " Abhäng i gkei ten enden o f t  e r s t  nach 

E r reichen des E rwachsenenalters  des Opfe r s . 

b )  Kinderpornoproduzent und -händler : We r Po rnos mit 

Kinde rn produz iert oder verma rktet , hande l t  nach 

de rze i t i gem Wi s s ens st and Lberwi egend aus ( kr imine l len)  

geschä f t l i chen Interessen , zu einem ger i ngeren Te i l  auch 

auf Grund ei gener sexue l le r  Störungen � 

c )  Kinderpornokonsument : Mot ive für die Bet r a chtung von 
Kinderpo rnos l i egen bi swei l en in e i ne r  b loßen Neug i e r , �um 
Tei l e rhöht de r "Konsument " mi t einem K i nderpo rno " nu r "  
d i e  Dos i s  an  po rnog raphi s cher S t imu l anz ; der häu f i ge re 
oder rege lmäßige Konsum von kinde rpornographi schem 
Mate r i a l  j edoch l äßt mei s t  auf s chwere sexue l le 
Pe rve r s i onen sch l i eßen . Auch e i ne krankha fte Abhäng i g ke i t  
vom Konsum s o l cher Po rnos kann ent stehen . I n  den 
a l lermei s ten F ä l l en hande l t  es s i ch a l lerdings um eine 
e i gens t ändi ge s exue l le Perve r s ion ,  die nur in  s e l t enen 
Fä l len mit der Nei gung , das  voyeu r i s t i s ch-er regend 
Empfundene in die Tat umzusetzen , einhe rgeht . 
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Auswi rkungen des Konsums von Kinde rpo rnog r aphi e auf die 

Sexu a l de l i nquenz s i nd ni cht aus rei chend erfor s cht . Da aber 

die Unbedenkli chke i t  des Konsums ni cht e rwiesen i s t , wä re 

es nach Ans icht der Expe rten abe r j edenf a l l s s i nnvo l l ,  
Konsumenten von Gewa lt- und Kinde rpornomate r i a l  ver s t ä rkt 

psychotherapeut i s che Bera tungen anzuraten ,  die es ihnen 

e rmög l i chen , sexue l le Stö rungen abzubauen . 

C .  TECHNISCHER WANDEL UNP KINPERPORNOGRAPHIE;MARKT 

Die r a s ante techn i sche Entwi cklung des Mediums "Video " und 

die dami t verbundene Etab l i e rung e i nes Ma r ktes für 

Ki nde rpo rnovideos hat das Auf t reten e iner neuen Form 

sexue l len Mißbr auchs und sexue l le r  Ausbeutung von Kindern 

bewi rkt . Da Vi deokameras  heute für j edermann zug äng l i Ch 
s ind , s i nd sogar La ien in der Lage , in den e i genen vier 

Wänden ki nde rpornog r aphi s che Erzeugnisse i n  hohe r 

t echni s cher Qua l i tät  herzustel l en . Neben dem 

Ama teurproduzenten , der Kinder in seinem Schl afz immer 

s exue l l  mißbraucht und davon Videoaufzei chnungen macht , 

t reten profes s i one l le Her s te l ler  , auf , die nach Drehbuch 

p r oduz i e ren . 

Die Studie " Kennwo rt KNOSPE" zeigt zwa r , daß das  am 

ö s t e r re i chi s chen Kinderpo rnoma rkt bef ind l iche 

p rofes s i one l l  herges te l l te Mater i a l  vorwi egend aus 

s kandinav i s chen und niede r l ändischen Porno f i lmen der 6 0e r  

und 7 0 e r  J ahre s t ammt , d i e  heute in Österreich auf Vi deo 

übe r t r agen we rden ; in j üngster Zeit gibt es a l l e rding s  

e r s te Hinweise  auf eine gewerbsmäßige Produkt i on von neuen 

Kinderpo rnovideos auch in Ös terreich . 
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Neue Erzeugni sse  we rden vie l f ach von Ama teuren privat  

he rgeste l l t ,  die  zume i s t  i hre ei genen Ki nde r mißbr auchen . 

Die Expe rten be r i chteten sog a r  von ei nem 

" F ami l i ensextou r i smu s " : F ami l i en f ahren mi t dem Wohnwagen 

durch Eu ropa und s te l len s i ch und i hre Ki nde r 

G leichges i nnten zur Anferti gung von Po rno-Videos zur 
Ve rfügung . 

Ein wesent l i ches Bi ndeg l i ed zwi schen Produkt i ons - und 

Ve rbraucherebene s i nd die Cutte r .  Das mi t t e l s  Vi deokamera 

aufgezei chnete Rohmater i a l  wi rd vom Produzenten an den 

Cutter zum Te i l  gegen eno rme Ge l dbet räge verkauf t .  De r 

Cutter besorgt das ( Zusammen- ) Schnei den von 

Vi deo-Rohmateri a l . So l i egen Be r i chte über d i e  deutsche 

Ki nderpornog r aphieszene vor , wonach Cutter bi s zu 

3 0 . U O O  DM für die Origina�ve r s i on eines einz i gen Vi deos 

bE.!z ahlen . 

In  der Regel besteht kei ne ausgeprägte wi rtschaf t l i che 
Organi s a t i on zwi s chen Produzenten und Cuttern , die  
Kont a kte untereinande r beruhen auf l osen Tausch- oder 
Hande l s bez iehungen . 

Bei der Ers tbea rbei tung ste l l t  der Cutter aus den von den 

Erzeugern gekauf ten Or i g ina lbändern Masterbänder her , die  

e r  vervie l f ä l t i g t . Dabei  entfernt er  Sequenzen , d i e  

Rücks chlüs se auf He r s te l ler , unmi ttelbare Täter und Opfer 

z u l a s sen . 

Al s techn i s che Aus rüstung reichen zwei mi teinande r 

verbundene Video reko rde r aUS i mi t e inem Mi schpu l t  l a s sen 

s i ch s og a r  Vi deos in Spi tzenqu a l i t ät herste l len . Durch 

Zus ammenschnei den von Sequenzen aus ver schiedenen 

i :  
I 
I 

I 
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Videof i lmen besteht die Mög l i chkei t ,  spez i e l le 

Kundenwünsche zu e r fül len . Aus e i n i gen weni gen Bände rn 

können du rch Ve rqu i ckung von F i lmausschni t ten ve r s ch i edene 

Vi deos " konfekt i oniert " we rden . Das führt zum Ergebni s ,  

daß am "Ma rkt " v i e le unte rschi ed l i che Erzeugni s se 

z i rku l i e ren . 

Die  Händler stel len die Drehsche i be zwi schen Erzeuger , 

Cu tter und Konsument dar . I n  Deutschl and wi rd e i n  

wesent l i cher Tei l des Hande ls  übe r  das 

Bi ldschi rmtext -Sys tem der deutschen Bundespost abgewi ckelt  

( so die Studie "Kennwo rt KNOSPE " ) .  Im  H i nb l i ck auf die 

g e r i nge Ve rbrei tung von Bi l dschi rmtext i n  Ös t e r rei ch wi rd 

der Hande l hierzul ande übe rwi egend über Inserate und 
pe r s ön l i che Kont akte abgewicke l t . 

De r Handel mi t Ki nde rpo rnog r aphi e  i s t im H i nbl iCk auf 

eno rme Gewi nnspannen mehr a l s nur e i n  lukr a t iver 

Nebenverdi enst . Für den Händler i st ein Vi deo , das 

sexue l len Kindesrnißbrauch darstel lt , bares Ge ld . Das 

untersche i det i hn vom " L i ebhaber " ,  der Überwi egend zur 

Bef r i edi gung seines gestö r ten Sexu a l t r i ebes hande l t  und 
s e i ne Kinde rpornos zum E rwe rb neuen Mate r i a l s i n  den Ma r kt 

e i nb r i ngt . 

Heute be rei tet das Anfert i gen einer Vi e l z ahl  von Kop i en 
geri nge techni s che Probleme . Mi t E inführung neuer 
Techni ken wie " HDTV- werden die  der z e i t  im Hande l 
bef i nd l i chen Kinderpo rnovi deokas setten b a l d  ni cht mehr dem 
neuesten t eChn i schen Standa rd ent sprechen . In Zukunf t wi rd 
d i e  He rstel lung e iner be l i eb igen Anz ahl von Kop i en mi t 
g le i chbleibender techn i s cher Qua l i t ä t  mög l i ch se i n .  Dazu 
kommt , d aß die Mög l i chke i ten t r ad i t i onel le r  
G renzkont r o l len z u r  Unterbindung der E i nfuhr e inschl äg i g e r  
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Produkte künftig  in Eu ropa wesent l i ch an Bedeutung 

ve r l ie ren we rden . Schon heute verfügt Europa im 

audio-v i sue l len Be reich pr akt i sch über ke i ne G renzen . 

D .  ZU DEN MÖGLICHKEITEN DES STRAfRECHTS BEI DER 

BEKÄMPFUNG PER KINPERPORNOGRAPHIE 

Die Ki nde rpornographie , a ls o  Darstel lungen von 

Unzuchts akten mi t Unmündi gen , i s t  nach de r s t ändigen 

Recht sprechung des Obersten Ge r i cht sho f s  a l s  " abs o lut 

unzücht i g "  im Sinne des § 1 Abs . 1 des 

Po rnographi egesetzes und dami t a l s " h a r tpornog r aphi s ch" zu 

bewerten . Der sexue l le Mißbrauch von Unmündi gen und 

Jugend l i chen i s t  durch die St r a f  t a tbes t ände des zehnten 

Abschni tts im Besonderen Te i l  des St rafgesetzbuches 

( " S� r a fbare Handlungen ge� en die Sitt l i chke i t " ) e r f aßt , 

sodaß die unmi ttelbar an der Herstel lung e ines 

ki nde rpornogr aphi schen Erzeugni sses betei l i gten Pe rsonen 

( e i nschl ieß l i ch derj eni gen , die ein Kinderpo rnovi deo bei� 

He r s t e l�er " bestel len" , d�e Produkt i on e r lei chte rn Oder+' •. 
unters tutzen usw . ) schon J etzt unter hohen St rafdrohung . 
stehen . Besonde rs zu erwähnen s i nd die St r a f  t at be s t ände • 

der Ve rgewa l t i gung ( §  2 0 1 ) , der geschlecht l ichen Nöt i gung 
( §  2 02 ) , der Schändung ( §  2 0 5 ) , des Bei schl afs  mi t 
Unmündi gen ( §  2 0 6 ) , der Unzucht mi t Unmündi gen ( §  2 0 7 )  und 
des Mißbr auchs eines Aut o r i t ätsverhä ltnisses ( §  2 12 ) . 

Die geltenden St r afbest immungen des StGB zur Hintanha l tung 
von sexue l lem Mißbr auch von Kindern und Jugendl ichen s i nd 
nach e i nhe l l i ger Expe rtenme inung aus reichend , s odaß in 
diesem Bere i ch ke i n  Regelungsbedarf  besteht . Die Experten 
übersehen j edoch ni cht , daß diese St r a fdrohungen weder die 
Ve rwi rkl i chung dieser Tatbestände ef fekt i v  unte rbinden 
können , noch zu verhindern vermögen , daß 
ki nde rpo rnog raph i s che Produkte mit f i lmi sch festgeha l tenen 
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Mißbr auchs s zenen überhaupt ents tehen und auf den Ma rkt 

gel angen . Es s t e l l t  s i ch die Frage , we l che l eg i s l a t i ven 

Maßnahmen auf s t r a f recht l i chem Geb iet in Hi nkunft ei nen 

s i nnvo l len Bei t r ag zur Unterbi ndung des Phänomens de r 

Ki nde rpo rnog r aphie lei s ten könnten . 

Wie be i a l len s t raf recht spo l i t i s chen Ents chei dungen , die 

mi t Grundrecht seing r � f fen ve rbunden s i nd ,  s i nd dabei 

fol gende Kr ite r ien zu be rücks i cht i gen : 

o Erfo rder l ichkeit : Es i s t  zu p rüfen , ob die 

Krimi n a l i s ie rung einer Ve rha ltensweise  e r f o rde r l i ch- i s t , 
um eine soz i a l  unerwüns chte Ersche i nung zu bekämpfen . 

( vg l . Art . 1 0  Abs . 2 EMRK) . 

o Eignung : Die Pöna l i s i e�ung muß geei gnet s ei n ,  

S t r a f t a ten zu ve rhinde rn ; s i e  i s t  nur s i nnvo l l , wenn 

St r a ft a ten aufgekl ärt  werden können . Ein  symbo l i s ches 

" Ze i chensetzen "  kann den Unrecht s charakt e r  e i ne s  

Ve rha l tens unter s t rei chen , s o l l te aber ni cht a l l e i n i ge r  

Zweck e i ner neuen Strafbes t immung s e i n . Bei 

s t r a f recht l i chen No rmen , die von vo rnherein e i n  hohes 

Vo l l zugsdefi z i t  e rwarten l a s sen ,  i s t  das Kr i te r i um der 

Eignung besonders  genau zu p rüfen . 

o Verhä l tni smäß igkeit : Es i s t  abzuwägen , ob d i e  mit der 
St r a fve r f o l gung ve rbundenen Eing r i f fe und Nacht e i l e  i n  
a ngemessenem Ve rhä l tn i s  z u  den durch d i e  Kr imina l i s i e rung 
bewi rkten Vo rtei len stehen . 
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E .  LEGISLATIVE MAßNAHMEN ZUR VERHINDERUNG UND BESTRAfUNG 

DER KINPERPORNOGRAPHIE 

1 .  Recht sgüter 

a )  Kinderschutz 

Bei der He rstel lung von ki nde rpo rnog raphi schen 

Erzeugni s sen werden die Kinder zu Opfern sexuel len 

Mißbr auches mi t erheb l ichen kö rpe r l i chen und see l i schen 
Folgen ,  die ein  g anzes Leben l ang andaue rn können . I n  
diesem Zus ammenhang wird auf eine bekannte eng l i s che 

Studie aus dem Jahre 1 9 8 4 von Burges s verwie sen , die be i 
der Nachuntersuchung von 6 6  Kindern ( die i n  e inem 

profess ione l len Sexz i rke l zur Herstel lung von Porno f i lmen 

mißbr aucht wo rden wa ren ) �ine Vie l z ah l  p sycho s omat i sche r 

Bae intr ächt i gungen und Entwi cklung s stö�ungen festste l lte . 

Ki nderpo rnographische Erzeugni s se bringen ver s ch iedene 

Abs tufungen von sexue l lem Kindesrnißbr auch , die s i ch durQh 
! 

die I ntensi tät der damit verbundenen psychi sChen ode r  I 

phys i schen Gewa lt unterschei den , zur Darstel lung . Der 

sexue l le Mißbr auch von Kindern in diesem Zus ammenhang 

rei cht von der Herstel lung von Fotos des kind l ichen 

Gen i t a lbereichs Über das F i lmen verschiedener Fo rmen deS 

Sexua lverkehr s bi s hin zur Aufzeichnung von bruta len 

s ad i s t i s chen Prakt i ken . Kinder werden in diesem 

Zus ammenhang sogar s oweit manipu l i ert , daß s ie vor der 

Kamera  geschlecht l i ch mi teinander verkehren ( vg l . Studie 

" Kennwo rt KNOSPE " , S .  2 ) . 

De r pr imä re No rmschutzzweck von Strafbestimmungen zur 

Ve rhinde rung von Kinderpornographie muß daher der SchutE 

des Kindes vor sexue l lem Mißbrauch sein . Darüber hinaus 
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geht es auch um den Schutz des Kindes vor der 

( ö f fent l i chen ) B loßstel lung seine r  Int imsphäre und oder 

e rniedr i genden Vo rg änge be i der He r s t e l lung der 

Kinde rpo rnov ideo s .  

b )  E instel lungs änderung durch Bet rachten von 

Kinderpo rnographie 

Die Schäd l i chke i t  des Bet rachtens von po rnog r aphi schem 

Materi a l  wi rd von Expe rten darin  gesehen , daß der 

" Konsum" , besonde r s  von gewa l t t ä t i gen Po rnos , zu e i ner Art 
" sexue l ler Mythenbi ldung " führen kann . So haben die 

Fachleute auf wi s senschaft l i che Erkenntni s se aus 
Labo rtests hingewi esen , die G rund zur Annahme bieten , daß 
s i ch be i Bet rachtern von Kinde r- und Gewa l tpo rnog raphie 

die  pe rsön l i che Einstel luhg zu sexue l lem Mißbrauch von 

Ki nde rn und zu Ve rgewa l t i gungen von Fr auen in Ri chtung 

e i ner verharmlosenden Beurtei lungsweise ändert . 

Konsumenten von Kinder- und Gewa lt-Po rnogr aphie könnten 
daher zur Fehleins te I lung gel angen , Kinder seien 

Sexu a l kont a kten mi t Erwachsenen gegenübe r nicht abgene igt  

und empf änden diese  als  etwas Norma les , und Fr auen würden 

Gewa l t  im Sexu a l l eben genießen oder zumindes t  a kzept i eren . 

Es kann daher auch a l s  leg i t imer Schutzzweck von 

St r a fbes t immungen gegen kra s se Formen der Pornog r aphie 

angesehen werden , s o l chen Einstel lungs änderungen 

entgegenzuwi rken . 

c )  Kommerz i e l le Ausbeutung 

E i n  wei t erer Schutzzweck von St r a fbes t immungen zur 

Bekämpfung der Kinderpo rnog r aphi e  ist die  Verhinde rung de r 

Ausbeutung von Kindern a l s Obj ekte lukrat iver Geschäfte 
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Erwachsener . während es anderen Kindesmißbr auchs t ä tern bei 

ihrem Hande ln vo rwi egend auf die Bef r i edi gung ihres 

abno rmen Sexu a l t r iebes ankommt , stehen bei Erzeugern von 

Kinderpornographie me ist  wi rtschaft l i che Bewegg ründe im 

Vo rdergrund . Für den Kinderpo rnog raphiehändler i s t  ein  

Video , das sexue l l en Kindesmißbr auch d a r s te l l t , i n  der 

Rege l  nur aus wirt schaft l i chen Bewegg ründen i nteress ant . 

Leg i s t i sche Maßnahmen zur Verhinderung der Erzeugung und 

Ve rbrei tung von KinderpOrnogr aphie ( i nsbesondere aus 

f inanz i e l len Mot iven) t r agen auch den I ntent i onen de r 

kürz l i ch von österreich r a t i f izie rten UN-Konvent i on übe r 

die Rechte des Kindes Rechnung , deren Art i ke l  3 4  den 

Schutz des Kindes vor a l len Fo rmen sexue l len Mißbr auchs 

und sexue l ler Ausbeutung gewähr lei s ten wi l l . 

d )  Jugendschutz 

Geschütztes Rechts gut von St r afbes t immungen zur 

Verhinderung und Bekämpfung der Pornogr aphie i s t  auch de r 
r 

Schutz von Kindern und Jugend l ichen vor  einer Gef ährdung 

I
· 

i hrer Entwicklung in sexue l ler  und emotiona ler Hins i cht I 
durch Konf ront a t i on mi t Obszöni täten kr a s ses ter 
Ausprägung . (Anzumerken wäre a l lerding s , daß davon 
aus zugehen i s t , d aß der wei t aus überwiegende Antei l  de r 
Pornokonsumenten unter den Erwachsenen zu f inden i st . )  

E i n  abso lutes Ve rkehrsverbot von Kinderpo rnog r aphie s o l l  

u a . auch s i che rstel l en ,  daß Kinder und Jugendl iChe kei nen 

unmi ttelbaren oder mi tte lba ren Zug ang zu 

kinderpo rnog r aphi s chen Erzeugni s sen haben . Zwa r  l i egen den 

Expe rten zum Einf luß des Konsums pornographi s chen 

Mater i a ls auf die Entwicklung von Kindern und Jugend l i Chen 

ke i ne emp i r i sch ges i cher ten Fo rschungsergebni sse vor . 
Jedoch kann ni cht eine Wirkung s los i gkeit  des Konsums von 
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Po rnog r aphie für Ki nde r und Jugend l i che angenommen we rden . 

So s i nd i ndividue l l e  Entwi cklung sf akto ren mi tent sche idend , 

o'b de r Konsum von Po rnog r aphie einen nachha I ti gen Einf luß 

auf die Entwi cklung eines Ki ndes ode r Jugend l i chen hat . 

Ki nde r und Jugend l i che s o l lten daher g runds ä tz l ich wie 

bi sher von Po rnographie - i nsbesonde re auch von 

Kinde r- und Gewa l tpornogr aphie - ferng eh a l ten we rden . 

2 . Zum Beg r i f f  der po rnogr aph i s chen D a r s t e l lungen 

Die mode rne Video- und Fi lmtechn i k  ( Computertechn i k )  i s t  

i n  der Lage , ni cht rea le Kinde rpo rno g r aphie 

wi rkl ichkeit snah da rzustel len . Es l i egt ke i ne e i nhe l l ige 
Expe rtenme inung vor , ob das Verbot de r Kinde rpo rnog r aphie 
auf  rea le Vo rg änge bes chränkt we rden so l l  ode r  ob auch 

Darstel lungen i r rea ler VO l g änge ( ki nderpo rno g r aphi sche 

Schr i f ten ,  Zei chent r i ckf i lme udg l . )  und techni sch 

manipu l i e rte Szenen , die kei n  t at s ächl i ches Geschehen zum 

Gegenst and haben , s t r a f recht l i ch e r f aßt werden s o l len . 

Fü r eine Beschränkung der St r a fba rke i t  auf die Wiede r g abe 

t a t s äch l i cher Vo rg änge s p r i cht vor a l lem der Umst and , daß 

ki nde rpo rnog r aphi s che Zei chen- und T r i ckf i lme udg l . ,  die 

kei n  t a t s ächl i ches Geschehen zum Gegenst and haben , ni cht 

mi t dem Mißbr auch von Kindern zu pornog r aphi s chen 

Aufnahmen und Sexu a l akten verbunden s ind .  Diesem Argument 

t r ägt auch der Entwurf  der Deutschen Bundesreg i e rung zu 

ei nem " Strafrechts änderung sgesetz-Kinderpo rnog r aphi e "  

Rechnung . 

Im übr i gen wä ren mit de r Pöna l i s i e rung von Da rstel lungen 

i r rea l e r  Vo rgänge in Spi e l f i lmen ( Kino , Fernsehen ) im 

E i nze l f a l l  unter Ums t änden ver f assungs recht l i che Probleme 

im Zus ammenhang mi t den G rundrechten der Medi enf reihei t 

(Art . 1 0  EMRK) und der Freihe i t  der Kunst ( Art . 1 7 a  

S t a a t s g rundgesetz 1 8 6 7 )  verbunden . 
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3 .  Anhebung der St rafdrohung fÜr mit Bereicherungsvo r s atz  

begangene VerstÖße gegen das abs o lute Ver kehrsverbot von 

Kinderpornographie 

Eine Anhebung der Strafdrohung auf zwei , a l lenf a l l s drei 

Jahre Freihe i t s s t rafe könnte den besonde ren 

Unwertcha ra kter einer mi t Be rei cherungsvorsatz  verbundenen 

Ve rbrei tung von Darstel lungen sexue l ler Akte mi t 

UnmÜndi gen deut l i che r zum Ausdruck bringen a l s  bisher .  
Dami t wÜrde das besonders verwer f l i che Mot i v  de r 

mate r i e l len Ausbeutung in Ve rbindung mi t der Tats ache 

unte rstr ichen , daß so lchen po rnog r aphi schen Erzeugnissen 
durchwegs gewi cht ige Sexua lverbrechen oder ande re 

Straft aten zug runde l i egen , die die Freihe i t  und die 

psychische und sexue l le Entwicklung Unmündi ger schwer 

bee i nt rächt i gen . Einer Au� dehnung des 

Ki nde rpornogr aphiemarktes s o l l  dami t nachha l t i ger 

entgegenget reten werden . 

4 .  Kr iminal is ierung des Anbietens . der Verbreitung und 
wei;::ga�; ;�wie des VorfÜhrens von kinderpOrnOgraPhische+ 1 

Da rstel lungen ohne die Vor aussetzung des 

Bereicherungsvorsatzes ( wGewinnsucht W )  

Die im Auft rag des Bundesminister iums für Umwe l t , Jugend 
und Fami l i e  durchgefÜhrte Studie ( Kennwo r t  " KNOSPE" ) e rg ab 
konkrete Hinwe i s e  auf das Vorhandensein e i nes 
Taus chma rktes für Kinde rpornovi deokassetten . Eine 
geei gnete l egislative Maßnahme zur E indämmung dieses 
Tauschma rktes wäre der Verz i cht auf die 
Tatbest andsvoraus setzung des - von der Rechtsprechung 
a l l e rding s  schon j etzt weit 

ausgelegten - Bereicherung svo r s atzes ( " gewinnsücht i ge 

Abs i cht " in  § 1 PornG ) . 
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Eine gericht l i che Str afba rkeit  des Anbi etens , der 

Ve rbrei tung und We i terg abe von kinderpo rno g r aphi s chen 

Produkten könnte dem Taus chma rkt , auf dem s i ch in e r st er  

Linie S ammler und " Li ebhabe r "  bet ä t i gen , i ns owe i t  e i nen 

Riegel vor schi eben , a l s  die Anbieter j edenf a l l s  ni cht mehr 

of fen ( in Inser a ten etc . ) in Ersche inung t reten könnten , 

ohne das Ri s i ko e i ner St r a fve r f o lgung e inzugehen . Da rüber 

hinaus könnte die Str afbarke i t  des Anb i et ens und de r 

We i terg abe dazu bei t r agen , den Kont akt dieses Täterkrei ses 

mi t Ge legenhei tserwe rbern zu erschwe ren . Aus diesem G runde 

s o l l te auch der "Transpo r t "  einsch l ä g i ge r  Anbote durch 

Medienunte rnehmen in  die St r afba rke i t  e i nbezogen werden . 

E i ne s o l che Erweiterung der gericht l i chen St r a fb a r ke i t  

wä re geei gnet , auch be im potent i e l len E rwerbe r  e i n  

gestei ge rtes Unrecht sbewuut sein hervo rzurufen und d i e  

Une rwüns chtheit  und Soz i a l s chäd l i chke i t  der 

Kinde rpornogr aphie hervo rzuheben . Desha lb s o l l  j eg l i che 
Art n i chtkomme rz i e l ler Ve rbrei tung von 

ki nderpo rnog r aphi schen Produkten e r f aßt werden . Auch e i n  

Ve rbot der Vo rführung s o l che r pornogr aphi s chen 

Darstel lungen ersche int angeze i g t . 

Die  S t r a fdrohung könnte s ich an de r St r a fd rohung des 

gel tenden § 1 Abs . 2 Po rno g ra phi egesetz ( ei n  Jahr 

Freihe i t s s t r a f e )  o ri ent ieren . 

5 .  Zur Frage der Kriminalisie rung des Besitzes von 
Kinderpornographie 

D a s  Po rno g r aphiegesetz aus dem Jahre 1 9 5 0  ste l l t  den 

Bes i tz von pornogr aphi schen Produkten aus g runds ätz l i chen 

rechtspo l i t i s chen und p r a kt i schen E rwägungen n i cht unt e r  

S t r a fe . S t r afbar  i s t  a l lerdings d a s' "Vo r r ä t i gh a lten" 

s o lchen Mater i a l s zum Zweck de r Verbrei tung . 
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Das Mini s t e r komi tee des Eu ropa r a t es hat am 9 .  Septembe r 

1 9 9 1  die Empfeh lung R ( 9 1 )  1 1  beschlos sen , die den 

Mi t g l i eds t a aten " di e  PrÜfung der Rats amke i t  de r Ei nführung 

von S t r a f s ankt i onen f ü r  den b l oßen Bes i tz 

ki nderpo rnograph i s chen Mater i a l s "  nahe legt . H i ntergrund 
für diese Empfehlung wa r auch die Ta t s ache , daß einige 
Bunde s s t a a ten der USA e i ne s o l che Stra f best i mmung kennen 

und daß Großbr i t annien seit  dem Jahr 1 9 8 8  übe r e i ne 

einsch l äg i ge Bes t immung ver fügt ; die  S t r a fve r f o l gung des 

Bes i tzes von Kinde rpo rnog raphi e i s t  in G roßbr i t anni en 

a l lerdings an eine Zust immung des Di rect or  of Pub l i c  

Prosecut i ons gebunden . In der Bundes republ i k  Deut s ch l and 

l i egt ein Reg ie rungsentwurf vo r ,  der ua . den b l oßen Bes i tz 

von Kinde rpornogr aphie unter S t rafe s t e l l en wi l l . Die 

p a r l ament a r i sche D i s kus s i on da rüber ist noch im Gange . 

E� s te l lt s i ch daher die recht s po l i t i sche Frage , ob der 

( b loße ) Bes i tz von kinderpornographi schen Produkten - zum 
Eigengebr auch und ni cht zum Zweck der Verbrei tung - unten 
Strafe  geste l l t  werden s o l l .  

a )  Für e i ne Kri mi na l i s i erung des b l oßen Bes i tzes von 
Ki nderpo rnogr aphi e werden f olgende Argumente ins Tre ffen 
gefÜhrt : 

o De r Konsument rege durch seine NaChf r age die Produkt i on 

von Ki nde rpo rnog r aphi e  an , sodaß s chon der e i nf ache Bes i tz 

a l s  une rwünscht und soz i a lschäd l i ch anzusehen sei . Der 

Konsum kinderpo rnog r aphi scher Erzeugnisse biete e i nen 

Anre i z  für He rs tel l e r  und Ver t re i ber , s o lche auf den Ma r kt 

zu b r ingen und zu di esem Zweck Kinder zu mißbrauchen oder 

mißbr auchen zu l a s sen . 
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o Du rch die ÄChtung auch des Bes i tzes ( und dami t des 

Konsums ) von Kinde rpo rnog r aphi e könnte die umf a s sende 

Mißbi l l i gung der Ges e l l schaft und de r Zus ammenhang 

zwi schen Produkt ion , Ve rbrei tung und Konsum hervo rgehoben 

we rden . Dami t wä ren spez i a l - und gene r a l p r ävent ive E f f ekte 

e rz i e l ba r ,  die e i nen Bei trag  zur E indämmung de r 

Ve rbrei tung bzw . zur "Aust rocknung des Ma r ktes " lei s ten 

könnten . 

o H ändle r ,  die s i ch a l s bl oße Bes i tzer " t a rnen " , s o l len 

ni cht s t r a f los  bleiben . 

o Da die Ablöse de r herkömml i chen , ana l ogen du rch eine 
d i g i t a le Videotechnik absehbar  i s t , dür f te ein Ma r kt impu l s 
für  die Produkt i on neuer Kinde rpo rnos mit dieser 

qua l i t a tiv verbesse rten T�chni k  bevors tehen . 

o Die vö l l i ge ÄChtung kinderpo rnog raphi s cher Produkte und 

i hres Konsums könnte die Bereitschaft von Per sonen mi t 

einsch l ä g i gen perversen Nei gungen , diese a l s  Prob lem zu 

s ehen , s i ch ihm zu s te l l en s owie Ber atung und Therapie i n  
Ans p ruch z u  nehmen , f ö rde rn . Diese Berei ts cha f t  könnte 

durch eine ent sprechende recht l iche Ges t a l tung der 

Pöna l i s ierung und St rafver f o l gung gestützt werden . 

b )  Gegen die Pöna l i s i e rung des bloßen Bes i tzes von 
kinderpo rnograph i schen Erzeugni ssen werden folgende 
Argumente vo rgebracht : 

o E i ne Auf deckung des Bes i tzes kinde rpo rnog r aphi s cher 

Erzeugni s se wäre in der Praxis weitgehend unmög l i ch oder 

doch nur im Wege von Nachfor schungen mög l ich , die mi t 

ma s s i ven Eing r i ffen i n  die Privatsphä re verbunden wären . 

Die St r afverfolgungs behö rden wä ren im g roßen und g a nzen 

auf Anzei gen aus dem s oz i a l en Umfeld  und zUf ä l l i ge Funde 

be i Hausdu rchsuchungen angewiesen . 
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o Die Str afverfolgung des He rste l lers und Anbieters von 

Kinderpornos i s t häufig  von Informa t i onen des Empf änge rs 

und Konsumenten e inze lner Videos abhäng i g . Die 

Kr imin a l i s ie rung des bloßen Bes i tzes wü rde somi t zum 

Ve r lust wi cht iger Zeugen und zur Gef ahr e i ner 

So l ida r i s ierung von Produzenten und Konsumenten führen , 

s odaß die Überführung der He rste l ler , Dr ahtz iehe r und 

Geschäftemacher erschwe rt würde . 

o Eine Krimina l i sierung des Bes i tzes von 

Kinde rpo rnog r aphie (Tota l prohibition)  würde anges i chts der 

anzunehmenden Preise l as t i z i t ät eines Großtei l s  der 

Nachf rage vo r aus s i cht l i ch zu einem Pre i s an s t i eg 
e i nsch l ä g i ger Produkte führen und dami t e i nen Anre i z  für 

den Eins t i eg der org ani s i erten Krimi na l i t ät bieten . 

o Ein du rch die Nachf r age des Konsumenten mög l i cherwe i se 

ausge löster Produkt ionsanreiz werde durch die Mög l ichke i t  

der He rstel lung unzähl iger Kopi en e i nes e i nz i gen 

"Mas ter-Videos " durch Händler bzw . Cutter s t a rk 
abgeschwächt . 

o Straf recht l i che Re akt ionen auf den - zwei f e l sohne 

unerwünschten - Bes i tz von Kinderpornographie s e i en n i cht 

geei gnet , t iefgrei fende Veränderungen der Rea l i t ät 

he rbei zuführen . Die Berei tschaft  der Kons umenten , i hre 

abno rme Nei gung zu dekl a r i eren , e i ne Fachber atung in 

Ansp ruch zu nehmen und s i ch e i ne r  Therapie  zu unterziehen , 

könnte durch e i ne Tot a lprOhibi t ion bee i nt räCht igt  werden . 

c )  Da die Experten zum einen eine von vornherein absehbare 
hohe Verfo l gung s i neff i z i enz i ns Tref fen führten , zum 
a nde ren abe r  auch e i nhe l li g  die hohe Soz i a lschädli chke i t  
von Kinderpornogr aphie e r kannten , wi rd i n  künft igen 
Be r atungen unter GegenÜberstel lung der Pro- und 
Kont ra-Argumente abzuwägen sein . ob eine gericht liche 
Strafbarkeit des einfachen Bes itzes von KinderpornograpUie 
anzustreben ist . 

: ; 
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d )  Unbeschadet dieser Abwägung wä re zu über legen , 

" ma rktrelevante " Fo rmen des Bes i tzes von 

Kinderpornographie unter gericht l i che S t r a f e  zu stel len ,  

da de r wi ederho lte Erwe rb oder der E rwe rb mehrerer 

kinderpo rnog raphi s cher Produkte eine die Produkt ion 

anregende Rückwi rkung haben dü rfte und auch die Gefahr der 

We iterverbre i tung in s i ch bi rgt . Mit eine r  s o l chen 

Pöna 1 1 s i e rung könnte auch die gese l l scha f t l i che ÄChtung 

de r Ki nderpornogr aphie g rundsätz l i ch auf den Bereich des 

Konsums ausgedehnt we rden . Eine a l l f ä l l i ge St r a f drohung 

für so l che ma rkt re l evante Fo rmen des Bes i t zes von 

Ki nde rpornog raphie s o l lte im Hinb l ick da r auf , daß es s i ch 

um ein  abs t ra ktes Gefährdungsde l i kt hande ln wü rde , 

geringer a l s  die St rafdrohung sein , die  für die 

Verbrei tung von Ki nderpo rnographie vorzusehen i s t . Eine 

S t r a fdrohung bis  zu 3 6 0 T�ges s ätzen Ge l dstrafe , a l lenf a l l s  

a uch sechs Monaten Freihei t s s t r afe , erschiene angemessen . 

6 .  -Objektives Einziehungsverfabren- bei 

kinderpornographischem Material jeder Art 

Im Fa l l  der Entdeckung und Beschl agnahme 

ki nde rpo rnographi s cher Erzeugni s sen wä re a l s  f l ankierende 

Maßnahme zu den gericht l i chen Strafdrohungen unabhäng i g  

davon , o b  e i ne best immte Person verfolgt und bes t r aft  

werden kann ode r n i cht , j edenf a l l S  zwingend die E i nz i ehung 

de r Videokas set ten und sons t i gen E rzeugn i sse vorzusehen . 

F .  UMfASSENDE NEUGEST�TUNG PES PQRNOGRAPHIEGESETZES 

Die Einstel lung zur Sexu a l i tät  und die mor a l is chen 

Wertvo rstel l ungen haben s i ch in den 42 Jahren seit 

I nkr a f t t reten des  Bundesgesetzes vom 3 1 .  Mä rz 1 9 5 0  übe r 

d i e  Bekämpfung unzüchtiger VerÖf f ent l i chungen und den 

Schutz der Jugend gegen s i t t l i che Gef ährdung 

( Po rnogr aphiegesetz ) e rheb l i ch gewandelt . Die Mate r i e , die  
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das po rnog r aphiegesetz rege l t , i s t  s t a r k 

we rturtei l sbe l a s tet . Dies erkl ä r t , daß t rotz des f re i eren 

Umg ang s der Gese l l schaft mi t de r Sexu a l i t ä t  und 

kö rper l i chen Darstel lungen bisher ke ine wi rks amen 

I ni t i at iven zu einer Anpas sung des Po rno g r aphiege setzes 

gesetzt wu rden . Die Judikatur mußte daher i n  den letzten 

Jahrzehnten den Gesetzgebe r insbesondere in de r zent r a len 

Fr age des Beg r i ffes der " Unzücht i g kei t "  supp l i eren .  Es i s t 

desha lb notwendig , aus Anl aß leg i s l at iver Schri tte zur 

ve r s tä rkten Bekämpfung der Ki nde rpo rnog r aphie das 

Pornographiegesetz in seiner Gesamthei t  den Bedürfni ssen , 

Wertungen und Anschauungen der heut igen Zei t anzupassen , 

Die an den Gesprächen betei l i gten Experten s t immten i n  de r 

Auf f a s sung überein , daß de r Ge l tungsbere i ch des 

PO t nog r aphie,gesetzes e i ne.-sei ts auf die das Zus ammenleben 

der Menschen g rob stö renden und a l s  unert räg l i ch 

empfundenen Fo rmen de r Pornog raphie eingeschr änkt und 
andererseits  durch eine eindeutige Krimina l i s i e rung de r 
ni chtkommerziellen Ve rbrei tung kinde rpo rnog raphischer 
Produkte , a l lenf a l l s auch bes t immter Fo rmen i hres 
Bes i tzes , ausgedehnt werden s o l l . 

Ein  abso lutes Ve rkehrsverbot der bi she r von der Jud i katur 
a l s  " ha rtpornogr aphi sch" bewerteten Darstel lungen s o l lte 
s i ch im S i nne de r übereinst immenden Mei nung der Expe rten 
auf Kinderpornographie und auf die Wiede rg abe s exue l ler 
Gewa l t t ätigkeiten ( Gewaltpornog�aphie)  beschränken . 

Im Rahmen der Neuges t a ltung des Pornog r aphiegesetzes i s t  
auch i m  Berei ch des Jugendschutzes eine Anpass ung an 
ge ände rte Verhä l tn i s s e  anzustreben . Die Strafba r ke i t  der 
We i terg abe , des Zug äng l i chmachens und der Verbrei tung von 
po rnog r a phi s chen Produkten an Unmündige und Jugendl i che 

• i 
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bis  zu 1 6  Jahren s o l lte j edoch - wie nach § 2 des 
geltenden Po rnogr aphiegesetzes - ni cht auf die mi t 
absolutem Ve rkeh rsve rbot be l egte Po rnogr aphie ( Ki nde r - und 
Gewa ltpo rnog raphie)  bes chr änkt we rden . 

Sch l i eß l i ch ersche int e i ne redakt i one l l e Übe r a rbei tung des 
Po rnog raphi egesetzes im H i nbl i ck auf ( unter ande rem 
infolge  der Recht sprechung des ve rf a s s ung s ge r i chtsho fes )  
aufgehobene Best immungen und Anp a s sungen an die  du rch das 
Mediengesetz und durch Nove l l i e rungen des 
St r a fgesetzbuches , der St r a fprozeßo rdnung und des 
Jugendge r i chtsgesetzes tei lweise  geände rte Recht s l a ge 
zweckmäß i g . Dies würde zur Gesetzeskl a rhe i t  und zur 
leichteren Vo l lz i ehba rke i t  dur ch die 
Str afverfo lgung sbehö rden bei t r a gen . 

G .  FLANKIERENDE GESETZLICHE MAßNAHMEN : 

o Ei nschränkung der Anzeigepf l i cht nach § 84 Stpo für 
be amtete " psychosozi a le Ber a te r " . 

De r Entwurf  des Straf recht s änderungsgesetzes 1 9 9 2  s i eht vor , den Opfers chutz , i nsbesondere den Schutz der von e i ner St raftat  bet ro f fenen Kinde r ,  wesent l i ch zu verbes sern . Behö rden und ö f fent l i che Diens tstel len s o l len zwa r  we i te rhin be rechtigt , abe r  ni cht mehr verpf l i chtet s e i n , i hnen bekannt gewo rdene S t r a f t aten anzuzei gen , wenn 1 dadu rch das  für i hre we itere Bet r euungs a rbei t  notwendi ge Ve r t r auensverhä l t n i s  beeint r äCht i gt wür de . Jugendämt e r , Ki nde r- und Jugenda nwälte , amt l i che Beratungss t e l len , Lehre r , SChu l ä rz t e  u sw . , die davon Kenntnis  e r l angen , daß e i n  von ihnen bet reutes Kind Opfer  e iner Sexu a l s t r a ft a t  gewo rden i s t ,  wä ren demzuf o lge ni cht verpf l i chtet , durch die Anzeige ein St r afverI ahren in  Gang zu s etzen , wenn dami t die  AUf a rbeitung eines t r auma t i s chen Er l ebn i s ses des Opf e r s  konte rka r i e r t  wü rde . 
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o We i ters i s t  gep l ant , Psychi atern , Psychothe r a peuten , 

Psycho logen und Mi t a rbei tern ane rkannter Be r a tung s- und 

Bet reuung seinri chtungen ein Zeugni sentschl agung s recht im 

Str a fverf ahren hins i cht l i ch j ener Ums t ände e i nzur äumen , 

die ihnen im Zuge ihrer Tätigke i t  bekannt gewo rden s i nd .  

Auch in  diesem Fa l l  kann bei spie l swe i se d a s  Opfer e i nes 

Ki ndesrnißbr auchs geschützt we rden , f a l l s  de r a l s  Z euge 

namha f t  gemachte Berater ode r Bet reuer d a s  für seine 

Tätigkeit  uner l ä ß l i che Ve r t r auensverhä l t n i s  du rch seine 

Aus s age im St r a fverf ahren gef ährden und dami t e i nem von 

i hm therapie rten Kind schaden würde . 

o Überdies wi rd e rwogen , unmündi gen Zeugen , die  Opfer 

e i ner St r a f t a t gewo rden s ind , e in 

Zeugnisverwei gerungs recht e i nzur äumen . Dadurch s o l l  

ve rhinde rt we rden , daß Kinje r bei der ger i cht l i chen 

Ve rnehmung Uber das gegen s i e  ve rübte Sexu a l de l i kt 

psychi sch zu sehr be l a s tet we rden . 

o Eins chr änkung de r Z ahl der Vernehmungen und MÖ9 l i Chke�t 
de r s chonenderen (mi ttelbaren) DurchfÜhrung yon ! 

Vernehmungen fÜr entschl agungsberecht i gte Zeugen , 

i nsbesondere Kinder und Unmündi ge . 

Wi l l  e i n  durch e ine S t r a f t a t  ver letztes Kind aus s a gen , sO  
s o l l  es i n  e i nem mög l i chst geschÜt zten Rahmen vernommen 
we rden können . Die  Prozeßbetei l igten so l len die  
( a l lenf a l l s  von e inem Psycho logen durchzuführende ) 
Vernehmung des Kindes mittels Videotechnik mi tve r f o l gen 
und über die  vernehmende Person Fragen s t e l len können , 
ohne se lbst im Vernehmung s raum anwesend zu sei n .  Das 
Protoko l l  über e ine so lche Zeugenbef ragung könnte ohne 
abe rma l i ge Vernehmung des Kindes sodann in der 
Hauptve rhandlung ver lesen werden und a ls Bewei s  d i enen , 
sofern dem Beschu l di gten oder 
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sei nem Verteidiger die Mög l i chkeit  einge r ä umt war , das 

unmündige Tatopfer be fr agen zu l a s sen . Die abe rma l i ge und 

das Kind psychi s ch e rhebl ich be l a s tende Ve rnehmung in de r 

Hauptve rhandlung würde entf a l len , wenn das Kind ni cht 

se lbst neue r l ich auss agen wi l l . 
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